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Betrifft 


Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung 


Die NÖ Landesregierung nimmt zum Entwurf einer Verordnung des Vorstands der E-Con-


trol über Qualitätsstandards für die Netzdienstleistung für an das Netz angeschlossene 


Endverbraucher (Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung) wie folgt Stellung: 


 


1. Allgemeines: 


 


Gemäß § 30 Abs. 1 GWG 2011 ist die Regulierungsbehörde (Vorstand) ermächtigt, über 


die im GWG 2011 festgelegten Aufgaben und Pflichten der Netzbetreiber hinaus Stan-


dards für Netzbetreiber bezüglich Sicherheit, Zuverlässlichkeit und Qualität der gegenüber 


den Netzbenutzern und anderen Marktteilnehmern erbrachten Dienstleitungen und 


Kennzahlen zur Überwachung der Einhaltung der Standards mit Verordnung festzulegen. 


 


Die Regulierungsbehörde ist gemäß § 2 E-ControlG, BGBl. I. Nr. 110/2010, als Anstalt 


öffentlichen Rechts eingerichtet. Als Organe werden der Vorstand, die Regulierungskom-


mission und der Aufsichtsrat vorgesehen, wobei die Organe und ihre Mitglieder mit weni-


gen Ausnahmen an keine Weisungen gebunden sind. 
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Gemäß § 7 Abs. 1 E-ControlG besorgt der Vorstand alle der E-Control übertragenen Auf-


gaben, sofern sie nicht der Regulierungskommission oder dem Aufsichtsrat zugewiesen 


sind. Die Aufgaben der Regulierungskommission sind im § 12 (Verfassungsbestimmung) 


taxativ aufgezählt. Da die eingangs erwähnten Verordnungsermächtigungen nicht vom 


§ 12 erfasst sind, ergibt sich, dass der Vorstand zur Erlassung der Verordnung gemäß 


§ 30 Abs. 1 GWG 2011 zuständig ist. Die Zuständigkeit des Vorstandes ist weder im Gas-


wirtschaftsgesetz 2011 noch im E-ControlG verfassungsrechtlich abgesichert. § 30 Abs. 1 


widerspricht daher dem Art. 18 B-VG. Dem Vorstand als unabhängiges Organ der 


E-Control kann keine Verordnungserlassungskompetenz im Wege einfachgesetzlicher 


Bestimmung eingeräumt werden (vgl. VfSlg 17.961/2006). 


 


§ 30 Abs. 1 GWG 2011 enthält die Ermächtigung, „darüber hinaus gehende“ Standards zu 


verordnen. Die Verordnungskompetenz des Vorstandes ist in § 30 Abs. 1 GWG 2011 nicht 


ausreichend determiniert. Diese Bestimmung stößt daher auf verfassungsrechtliche Be-


denken. Eine Determinierung erfolgt in § 30 Abs. 2 GWG 2011, der die möglichen Inhalte 


einer Verordnung begrenzt. 


 


2. Zu den einzelnen Bestimmungen: 


 


Zu § 3 Abs. 1: 


 


Die Frist von 14 Tagen kann nur dann eingehalten werden, wenn im Bereich des anzu-


schließenden Objektes eine Verteilerleitung bereits vorhanden ist. Ist keine Verteilerleitung 


vorhanden, ist grundsätzlich eine umfangreiche Erhebung (Netzausbaukonzept, Netzbe-


rechnung, Vereinbarung mit Grundstücksbesitzer, etc.) erforderlich, die nicht innerhalb der 


Frist von 14 Tagen durchgeführt werden kann. Daher kann bei diesen Anfragen nur mit 


einem konkreten Vorschlag, wie in § 3 Abs. 2 vorgesehen, betreffend die weitere Vor-


gangsweise, reagiert werden.  


 


In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der Verordnungstext Fristen an unter-


schiedlichen Stellen in Tagen, Arbeitstagen oder Wochen regelt. Die Regelung sollte ein-


heitlich sein und in bewährter Weise in Arbeitstagen sein. 
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Zu § 3 Abs. 4: 


 


Diese Frist ist in vielen Fällen abhängig von einer Vorleistung des Netzbenutzers sowie 


einer Abhängigkeit von Dritten (z.B. Straßenerhalter), die Verbindlichkeit der Frist kann 


daher nur für in der Sphäre des Netzbetreibers gelegene Umstände zugesagt werden. 


Grundsätzlich liegt es im Interesse des Verteilnetzbetreibers, einen Kunden so rasch wie 


möglich an das Gasnetz anzuschließen. 


 


Zu § 5 Abs. 1: 


 


Die Erlassung näherer Regelungen betreffend die Rechnungslegung im Wege einer Ver-


ordnung ist durch § 30 GWG 2011 nicht gedeckt. Es handelt sich bei diesen Regelungen 


um keine einheitlichen Standards bezüglich der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität 


der gegenüber den Netzbenutzern und anderen Marktteilnehmern erbrachten Dienst-


leistungen, sodass dazu dem Vorstand keine Kompetenz eingeräumt wurde. Ein sach-


licher Grund zur Erlassung derartiger Regelungen ist außerdem nicht ersichtlich. 


Für den Fall, dass den vorstehend formulierten Bedenken nicht Rechnung getragen wird, 


ist § 5 Abs. 1 zumindest wie folgt umzuformulieren: „Nach erfolgter Ablesung am Ende 


einer Abrechnungsperiode ist vom Verteilnetzbetreiber die Rechnung binnen 2 Wochen zu 


legen und zu übermitteln.“ 


 


Zu § 6 Abs. 1: 


 


Der Verweis auf die Bestimmungen des GWG 2011 ist entbehrlich und sollte gestrichen 


werden.  


 


Zu § 6 Abs. 2: 


 


Die vorgesehene Barzahlungsmöglichkeit „innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten“ 


steht im Widerspruch zum aktuell in Begutachtung stehenden Entwurf zum Zahlungs-


verzugsgesetz, mit dem die Zahlungsverzugs-Richtlinie 2011/7/EU umgesetzt werden soll. 
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Zu § 10 Abs. 6: 


 


Die Aufzählung bzw. die Aufbereitung von Daten über mehrere Jahre geht weit über den 


Umfang des § 30 GWG 2011 hinaus und wird daher abgelehnt. 


 


Zu § 10 Abs. 7: 


 


Der Absatz sollte lauten wie folgt: „Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, online allge-


meine Erklärungen zur Netzrechnung zur Verfügung zu stellen.“ 


 


Zu § 10 Abs. 8: 


 


Der Absatz sollte lauten wie folgt: „Der Netzbenutzer ist in geeigneter Weise darüber zu 


informieren, dass im Falle einer Selbstablesung der abgelesene Zählerstand zur Verbrau-


chsermittlung und -information zugrunde gelegt wird und damit eine exaktere Mengener-


mittlung gegenüber eines rechnerisch ermittelten Wertes erfolgt.“ 


 


Zu § 12: 


 


Auf den 13. Teil des GWG 2011 wird verwiesen. Für die Einhaltung der Regeln der Tech-


nik können ausschließlich die für Erdgasleitungsanlagen zuständigen Behörden zuständig 


sein. Im Übrigen darf auf § 140 Abs. 2 GWG 2011 verwiesen werden. 


 


Zu § 14 Abs. 2: 


 


Zunächst wird auf § 131 GWG 2011 hingewiesen. Überschneidungen sollten auf alle Fälle 


vermieden werden. 


 


Die nachfolgend angeführten Punkte sind keine Qualitätskriterien und nicht geeignet, die 


Einhaltung der definierten Standards nachzuweisen: 


 


Z. 3: Hierbei handelt es sich um eine statistische Kennzahl und nicht um ein Qualitäts-


merkmal. 
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Z. 5: Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine statistische Kennzahl und nicht um ein 


Qualitätsmerkmal. 


 


Z. 6: Hierbei handelt es sich um eine frei vereinbarte Frist von Netzbenutzer und Ver-


teilnetzbetreiber, welche in vielen Fällen sowohl von Bedürfnissen des Netzbenutzers als 


auch Anforderungen von Dritten beeinflusst wird. 


 


Z. 12: Die Anzahl der Abschaltungen kann vom Verteilnetzbetreiber nicht beeinflusst 


werden. 


 


Z. 13: Die Dauer wird primär vom Netzbenutzer beeinflusst. Nach Zahlung wird binnen 


eines Arbeitstages die Versorgung wieder aufgenommen. 


 


Die in den Kennzahlen zu ermitteltenden Zeiten (durchschnittlicher, minimaler und maxi-


maler Bearbeitungsdauer) lassen keinen Schluss auf die Qualität zu. Grundsätzliches 


Qualitätsmerkmal ist die Termintreue und nicht die Dauer der Bearbeitung, die durch Kun-


denwünsche beeinflusst wird. 


 


Die Umsetzung des §14 dieser Verordnung verursacht einen enorm hohen und laufenden 


Aufwand bei den Verteilnetzbetreibern, welcher in Bezug auf § 30 GWG 2011 unver-


hältnismäßig ist. 


Die Beurteilung der Qualität durch den Kunden im Rahmen der Netzbenutzerzufrieden-


heitsbefragung ist wahrscheinlich wesentlich aussagekräftiger als die Ermittlung der Kenn-


zahlen gemäß § 14. 


 


 


 
 


NÖ Landesregierung 


Im Auftrag 


Dr. S e i f 


Landesamtsdirektor 


 


 


 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 








6020 Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz 3 - http://www.tirol.gv.at - Bitte Geschäftszahl immer anführen!  


  


 


 


Amt der Tiroler Landesregierung 


 


 
Verfassungsdienst 


 


 


Dr. Peter Christ  


|||  


An die  


Energie-Control Austria für die Regulierung 


der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft 


Rudolfsplatz 13a 


1010 Wien 


 


qnd-gas@e-control.at 


 Telefon 0512/508-2209 


Fax 0512/508-2205 


 verfassungsdienst@tirol.gv.at 


 


DVR:0059463 


 


   


Entwurf einer Verordnung des Vorstands der E-Control über Qualitätsstandards für die Netz-


dienstleistung für an das Netz angeschlossene Endverbraucher (Gasnetzdienstleistungsquali-


tätsverordnung); Stellungnahme 


Geschäftszahl 


Innsbruck, 


VD-1570/70-2012 


17.04.2012 


 


  


 


Zum oben angeführten Verordnungsentwurf wird aus der Sicht des Landes Tirol folgende Stellungnahme 


abgegeben: 


 


Der § 12 des vorliegenden Entwurfs sieht vor, dass der Netzbetreiber die Regeln der Technik zur Sicher-


stellung eines sicheren und zuverlässigen Gasnetzbetriebes einzuhalten hat und dies durch Zertifizierung 


durch eine nach dem Akkreditierungsgesetz akkreditierte Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle 


oder durch gleichwertige Nachweisführung gegenüber der Regulierungsbehörde nachzuweisen hat. Aus 


sicherheitstechnischer Sicht wird eine solche Regelung befürwortet, allerdings wird bezweifelt, dass die in 


den Erläuterungen zu § 12 angeführten Beispiele für einen gleichwertigen Nachweis (Erklärung der Ge-


schäftsführung oder Übergabe innerbetrieblicher Sicherheitsaufzeichnungen) tatsächlich als einer Zertifi-


zierung gleichwertige Nachweise anzusehen sind. 


 


 


Mit freundlichen Grüßen 


Für die Landesregierung: 


 


Dr. Liener 


Landesamtsdirektor 


 


Amtssigniert. SID2012041041349
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at



mailto:stromkennzeichnung@e-control.at
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Abschriftlich 


An die 


Abteilungen 


Wasser-, Forst- und Energierecht  


Finanzen zur E-Mail vom 28. März 2012, Zl. FIN-1/154/5646-2012 


Emissionen Sicherheitstechnik Anlagen zum Schreiben vom 10. April 2012, Zl. VIe1-M-30/20-12 


 


den Energiebeauftragten 


 


im Hause 


 


An die Verbindungsstelle der Bundesländer 


beim Amt der NÖ Landesregierung zu Zl. VSt-345/49 vom 27. März 2012 


Schenkenstraße 4 


1010 Wien 


vst@vst.gv.at 


 


zur gefälligen Kenntnisnahme übersandt. 


 


Für die Landesregierung: 


 


Dr. Liener 


Landesamtsdirektor 
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Amt der Vorarlberger Landesregierung  Landhaus  A-6901 Bregenz  www.vorarlberg.at  DVR 0058751 


Tel: +43(0)5574/511-0  Fax: +43(0)5574/511-920095  E-Mail: land@vorarlberg.at  


Zahl: PrsG-652.17  Bregenz, am 12.04.2012 


 


 


 


 


 


Energie-Control 


Rudolfsplatz 13a 


1010 Wien 


SMTP:  qnd-gas@e-control.at 


 


  


Auskunft: 


Dr. Raimund Fend 


Tel.: +43(0)5574/511-20218 


 


 


 


 


Betreff: Gaswirtschaftsgesetz; 


Verordnung des Vorstands der E-Control über Qualitätsstandards für die 


Netzdienstleistung für an das Netz angeschlossene Endverbraucher 


(Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung);  


Entwurf, Stellungnahme 


Bezug: Schreiben vom 27. März 2012, VSt-345/49 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


zu dem im Betreff genannten Verordnungsentwurf wird wie folgt Stellung genommen:  


 


Dem Verteilernetzbetreiber werden insbesondere in den Bereichen Kundeninformation 


und Beschwerdemanagement sowie Netzbenutzerzufriedenheit Pflichten auferlegt, die 


mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden sind. Die 


Notwendigkeit dieser Regelungen im vorgesehenen Umfang kann kritisch hinterfragt 


werden.  


 


Freundliche Grüße 


 


 


 Für die Vorarlberger Landesregierung 


 Der Landeserat 


 


 


 Mag. Siegi Stemer 
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Nachrichtlich an: 


 


1. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst , Ballhausplatz 2, 1014 Wien, SMTP:  


vpost@bka.gv.at 


2. Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1010 Wien, SMTP:  


vst@vst.gv.at 


3. Institut für Föderalismus, Maria-Theresien-Straße 38b, 6020 Innsbruck, SMTP:  


institut@foederalismus.at 


4. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landhaus, 7000 Eisenstadt, 


SMTP:  post.lad@bgld.gv.at 


5. Amt der Kärntner Landesregierung, Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt, SMTP:  


post.abt2v@ktn.gv.at 


6. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, 3109 St. 


Pölten, SMTP:  post.landnoe@noel.gv.at 


7. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, 4021 Linz, 


SMTP:  verfd.post@ooe.gv.at 


8. Amt der Salzburger Landesregierung, Chiemseehof, 5010 Salzburg, SMTP:  


landeslegistik@salzburg.gv.at 


9. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Landhaus, 8011 Graz, SMTP:  


post@stmk.gv.at 


10. Amt der Tiroler Landesregierung, Wilhelm-Greil-Straße 25, 6020 Innsbruck, 


SMTP:  post@tirol.gv.at 


11. Amt der Wiener Landesregierung, Rathaus, 1082 Wien, SMTP:  post@md-


v.wien.gv.at 


12. Abt. Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten (VIa), via VOKIS versendet 


13. Abt. Wirtschaftsrecht (VIb), via VOKIS versendet 


14. Vorarlberger Erdgas GmbH, Höchster Straße 42, 6850 Dornbirn, SMTP:  


office@veg.at 


  


 
 


Dieses Dokument wurde amtssigniert.


Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.


Mechanismen zur Überprüfung des elektronischen Dokuments sind unter
https://www.vorarlberg.gv.at/signaturpruefung 
verfügbar.


Ausdrucke des Dokuments können beim
Amt der Vorarlberger Landesregierung
Landhaus
A-6901 Bregenz
E-Mail: land@vorarlberg.at
überprüft werden.
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Stellungnahme des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zum Entwurf einer Verordnung des Vorstands der 


Energie-Control Austria über Qualitätsstandards für die Netzdienstleistung für 
an das Netz angeschlossene Endverbraucher 
(Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung) 


 


 
Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz begrüßt den 
vorliegenden Verordnungsentwurf.  
 
Er zielt auf ein hohes Maß an Kundenorientiertheit, insbesondere auch durch die 
Bestimmungen des § 11 zur Abfrage der Netzbenutzerzufriedenheit. 
Die Festlegung einheitlicher Standards betreffend Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Qualität von Netzdienstleistungen sind ein wichtiger und unumgänglicher Schritt hin 
zu verbesserter Transparenz und zur Sicherstellung des Kundennutzens. Die 
vorgesehen Informationspflichten gegenüber den KundInnen (wie nur beispielweise 
zur Selbstablesung) sind wesentlich. 
 
Zu den einzelnen Bestimmungen: 
 
Ad) § 6:  
Entsprechend § 124 Abs 2 GWG müsste es hier wohl heißen: …Sicherheitsleistung 
oder Vorauszahlung. 
 
Ad) § 10 (3): 
Es wird hier geregelt, dass Verteilernetzbetreiber die Erreichbarkeit über eine 
Kundenhotline während ihrer Geschäftszeiten zu gewährleisten haben. 
Soweit uns bekannt ist, sind hier derzeit kostenlose Rufnummern (0800-
Rufnummern) die gängige Praxis. 
Wir fänden daher eine genauere Beschreibung der zu verwendenden Kundenhotline 
angebracht: wünschenswert wäre es, dass Kundenhotlines im Zusammenhang mit 
Anfragen und Beschwerden zum Vertrag beim Monopolunternehmen kostenlos 
bleiben.  
 
Ad) § 10 (5): 
Diese Bestimmung legt fest, dass NetzbenutzerInnen im Falle einer Beschwerde 
über die Möglichkeit der Einleitung eines Schlichtungsverfahrens gemäß § 26 E-
ControlG zu informieren sind. 
Aus Sicht des BMASK wird darauf hingewiesen, dass es notwendig ist 
sicherzustellen, dass hier   -  oder zumindest wiederkehrend bei der Übermittlung von 
Rechnungen - auch über den Fälligkeitsaufschub gemäß § 26 (3) des Energie-
Control-Gesetzes zu informieren ist. 
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Ad) § 10 (6) Z 9: 
Die diesbezüglichen Erläuterungen scheinen falsch nummeriert zu sein (Text lautet: 
zu § 10 Abs. 6 Z 10 Abgrenzungszählerstände). 
 
Ad § 10 (7): 
Offline-Kunden wäre die schriftliche Übermittlung der Erklärung zur Netzrechnung 
zumindest anzubieten. 

















 


 
 


 


 


Energie-Control Austria (E-Control) 


Rudolfsplatz 13a 


1010 Wien 


 


 


      


Ihr Zeichen Unser Zeichen Bearbeiter/in Tel 501 65 Fax  501 65 Datum 


- WP-GSt/Pe/Ni Dominik Pezenka DW 2224 DW 2532 19.04.2012 


 
     


Verordnung des Vorstands der E-Control über Qualitätsstandards für die 
Netzdienstleistung für an das Netz angeschlossene Endverbraucher  
(Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung) 
 


 


Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des im Betreff 


genannten Verordnungsentwurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung: 


 


Auf Grundlage des § 30 Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011) werden mit der 


gegenständlichen Verordnung für Gasnetzbetreiber Standards bezüglich der Sicherheit, 


Zuverlässigkeit und Qualität der erbrachten Dienstleistungen festgelegt. Generell wird die 


Festlegung von österreichweiten Mindeststandards für Gasnetz-Dienstleistungen und 


Mindestfristen für die Bearbeitung von Anträgen sowie KonsumentInnen-Anfragen von der 


BAK ausdrücklich begrüßt. 


 


In folgenden Punkten des gegenständlichen Verordnungsentwurfs fordert die BAK 


Anpassungen im Sinne der KonsumentInnen: 


 


§ 3 Abs 1 – Kostenvoranschlag für Netzzutrittsentgelt 


Hier werden das vom Netzkunden zu entrichtende Netzzutrittsentgelt und der dafür durch 


den Verteilernetzbetreiber zu erstellende Kostenvoranschlag geregelt. Dabei wird 


verordnet, dass der Kostenvoranschlag die wesentlichen Komponenten des zu 


entrichtenden Netzzutrittsentgeltes auszuweisen hat. Die BAK fordert hierzu die 


Ergänzung, dass ein Kostenvoranschlag dem Kunden in schriftlicher Form zu geben ist. 


 


§ 6 – Abschaltung und Wiederherstellung des Netzzugangs 


§ 6 Abs 1 verpflichtet den Verteilnetzbetreiber zur Wiederherstellung des Netzzugangs 


nach Abschaltung in Folge von Zahlungsverzug innerhalb eines Arbeitstages nach 


nachgewiesener Einzahlung der offenen Forderung. Die Frist zur Wiedereinschaltung (ein 


Arbeitstag) kann insbesondere an Wochenenden und Feiertagen zu Härtefällen führen, vor 
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allem in der kalten Jahreszeit. Die Erläuterungen enthalten zwar den Hinweis, dass 


Härtefälle zu vermeiden sind, es wird jedoch nur auf mehrere aufeinanderfolgende 


Feiertage verwiesen. Die BAK schlägt daher vor, dass die Wiederherstellung des 


Netzzugangs innerhalb von 24 Stunden nach nachgewiesener Einzahlung angeboten und 


durchgeführt werden muss. Daher fordert die BAK folgende Änderung des § 6 Abs 1: 


 


"§ 6 (1) […], dem Netzbenutzer die Wiederherstellung des Netzzugangs nach Abschaltung 


in Folge von Zahlungsverzug innerhalb von 24 Stunden nach nachgewiesener Einzahlung 


der offenen Forderung […]." 


 


§ 6 Abs 2 sieht vor, dass NetzbenutzerInnen die Möglichkeit zur Barzahlung offener 


Forderungen und einer allfälligen Sicherheitsleistung, zumindest innerhalb der allgemeinen 


Geschäftszeiten, einzuräumen ist. Die BAK geht davon aus, dass schon auf Grund der 


Tatsache, dass in Österreich eine beträchtliche Anzahl von Menschen über kein Bankkonto 


verfügt, eine weitere Fassung der Barzahlungsmöglichkeiten geboten erscheint. Es ist in 


den Verordnungstext aufzunehmen, dass eine Barzahlung gegenüber anderen 


Zahlungsformen (bargeldloser Zahlungsverkehr) mit keinen Sanktionen durch Mehrkosten 


seitens des Verteilernetzbetreibers belegt werden darf. Außerdem ist die 


Barzahlungsmöglichkeit auch auf periodische (monatliche) Teilzahlungsbeträge 


auszudehnen. Gasverteilernetzbetreiber haben ihre MitarbeiterInnen vor Ort zu 


autorisieren, Barzahlungen von KundenInnen – zB Begleichung von Zahlungsrückständen 


und Zahlung einer Sicherheitsleistung zur Abwehr einer drohenden Abschaltung – zu 


akzeptieren und annehmen zu müssen. 


 


Darüber hinaus fordert die BAK zur Vermeidung von Härtefällen, dass eine Abschaltung 


am letzten Arbeitstag vor Wochenenden (Freitag) und am letzten Arbeitstag vor 


gesetzlichen Feiertagen untersagt wird, um KonsumentInnen durch Sofortmaßnahmen 


(Ausräumung von Missverständnissen, Begleichung des Zahlungsrückstandes, 


Sicherheitsleistungen) die Möglichkeit zu geben, eine Abschaltung über mehrere Tage 


hinweg (Wochenenden, Feiertage) hintanzuhalten. Die BAK fordert daher eine Erweiterung 


um folgenden Absatz 3: 


 


"(3) Am letzten Arbeitstag vor Wochenenden (Freitag) sowie am letzten Arbeitstag vor 


gesetzlichen Feiertagen dürfen keine Abschaltungen in Folge von Zahlungsverzug 


vorgenommen werden.“ 


 


§ 7 Abs 1 – Vorankündigung von Versorgungsunterbrechungen 


In § 7 Abs 1 schlägt die BAK vor, den letzten Satz zu streichen. Darin wird den 


Verteilnetzbetreibern die Möglichkeit eingeräumt, geplante Versorgungsunterbrechungen 


kürzer als 5 Tage im Voraus anzukündigen, wenn das Einvernehmen mit dem 


Netzbenutzer hergestellt wurde. Mit der Streichung dieser Möglichkeit soll verhindert 


werden, dass sich die Verteilnetzbetreiber im Wege der Allgemeinen 


Verteilnetzbedingungen de facto kürzere Fristen einräumen. 
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§ 8 Abs 3 – Ermittlung des Zählerstandes 


§ 8 Abs 3 des gegenständlichen Verordnungsentwurfes räumt den NetzbenutzerInnen das 


Recht ein, die Angaben zum Zählerstand nach Selbstablesung auch online auf der 


Internetpräsenz des Verteilernetzbetreibers zu tätigen. Die Erfahrungen der BAK haben 


gezeigt, dass einzelne Netzbetreiber die Möglichkeit zur Online-Zählerstandsbekanntgabe 


einschränken, wenn ein Ablesetermin durch den Netzbetreiber in nächster Zeit bevorsteht. 


Zur Verbrauchsabgrenzung (zB bei Lieferantenwechsel oder Preisänderungen) ist eine 


tagesaktuelle Zählerstandsbekanntgabe aber jedenfalls sinnvoll – auch wenn ein 


Ablesetermin innerhalb der nächsten Wochen erfolgen sollte. Daher regt die BAK folgende 


Änderung an: "Dem Netzbenutzer ist vom Verteilnetzbetreiber bei Selbstablesung jederzeit 


die Möglichkeit einzuräumen, die Angaben zum Zählerstand auch online auf der 


Internetpräsenz des Verteilnetzbetreibers zu tätigen." 


 


Erstattungs- und Entschädigungsregelungen 


§ 30 Abs 1 GWG 2011 sieht die Möglichkeit vor, dass in der 


GasnetzdienstleistungsqualitätsVO auch Entschädigungs- und Erstattungsregelungen 


allgemein verbindlich festgelegt werden können. Im vorliegenden Verordnungsentwurf 


wurde von dieser Möglichkeit jedoch kein Gebrauch gemacht. Dies ist insbesondere 


deshalb hinterfragenswert, weil in den bestehenden Allgemeinen Bedingungen der 


Verteilnetzbetreiber zwar einseitige Vertragsstrafen für EndverbraucherInnen vorgesehen 


sind, aber keinerlei Entschädigungs- und Erstattungsleistungen der Netzbetreiber 


gegenüber den EndverbraucherInnen verankert sind. Auch im aktuellen Entwurf der 


Musterfassung der Allgemeinen Verteilnetzbedingungen sind derartige Entschädigungs- 


und Erstattungsleistungen nicht vorgesehen. 


Aus Sicht der BAK ist es unverständlich, warum Entschädigungs- und 


Erstattungsleistungen bei Nichteinhaltung der Leistungsstandards weder im 


gegenständlichen Entwurf der GasnetzdienstleistungsqualitätsVO noch im Entwurf der 


Musterfassung der Allgemeinen Verteilnetzbedingungen vorgesehen sind. Die BAK regt 


daher an, angemessene Entschädigungs- und Erstattungsleistungen, die die 


Verteilnetzbetreiber im Falle von Vertragsverletzungen gegenüber EndverbraucherInnen 


zu leisten haben, sowohl in der GasnetzdienstleistungsqualitätsVO als auch in der 


Musterfassung der Allgemeinen Verteilnetzbedingungen vorzusehen. 


 


Die BAK ersucht um Berücksichtigung der vorgebrachten Änderungsvorschläge. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


 


 


 


 


Herbert Tumpel       Günther Chaloupek 


Präsident       iV des Direktors 


F.d.R.d.A.       F.d.R.d.A. 
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Stellungnahme des FGW zum Begutachtungsentwurf einer 
„Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung“ der E-Control Austria 


Sehr geehrte Damen und Herren! 


Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und nehmen zum vorliegenden 
Begutachtungsentwurf der Gasnetzdienstleistungsqualitäts-VO wie folgt Stellung. 


I. Allgemein:  


Gasverteilernetzbetreiber haben von sich aus ein aktives Interesse an der Erschließung neuer 
Kunden und an der zuverlässigen Versorgung der bestehenden Kunden. Die 
Kundenzufriedenheit steht dabei seit Jahrzehnten im Brennpunkt der Aufmerksamkeit, um 
die Grundversorgung der Bevölkerung mit der wichtigen Infrastruktur Gas klaglos und 
reibungsfrei zu bewältigen. Die Beschwerden an die Verteilernetzbetreiber und die 
Anrufungen der Schlichtungsstelle bewegen sich im Ein-Promillebereich der 
Gesamtkundenzahl (siehe auch Anmerkungen unten in Punkt III zum Vorblatt).  


Dementgegen scheint der Verordnungstext ohne erkennbares Motiv davon auszugehen, dass 
der Verteilernetzbetreiber zu einer kundenfreundlichen Kommunikation und zu einer 
Versorgung von Neukunden nahezu gezwungen werden müsste. Dabei wird geflissentlich 
außer Acht gelassen, dass der Energieträger Erdgas, und damit auch der Gasnetzbetreiber, 
im Wettbewerb mit anderen Energieträger steht und es ihm daher nur möglich ist, Kunden 
als solche zu gewinnen bzw. zu erhalten, wenn er diese voll zufrieden stellen kann. Die 
Erbringung von Qualität bei der Dienstleistung war daher immer schon zwingendes 
Erfordernis für Gasversorger und Netzbetreiber, und wird durch die zusätzlichen gesetzlichen 
Regelungen und Aufzeichnungs- und Nachweispflichten nicht verbessert. 
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Zusätzlich ist ein massives, wenn auch unerklärbares Interesse an mannigfacher Sammlung 
und Auswertung von Daten erkennbar, das mit dem gesetzlichen Auftrag des GWG nur 
schwer in Einklang zu bringen ist. 


Für die Netzbetreiber bedeutet die Führung der im Begutachtungsentwurf vorgesehenen 
umfangreichen Dokumentationspflichten zum Nachweis der Einhaltung der Qualitätskriteren 
außer der Anpassung vieler Geschäftsprozesse auch die Anschaffung und Implementation 
zusätzlicher Hard- und Software. Es sind Softwaresysteme einzuführen, die einerseits die 
laufende Erfassung der Zeit- und Mengenwerte der Qualitätskriterien ermöglichen, und die 
andererseits dem Kunden die Möglichkeit zur Onlineabfrage der im Begutachtungsentwurf 
vorgesehenen Daten ermöglichen.  


Die in dieser Verordnung beschriebene Vorratsdatensammlung würde nach ersten groben 
Schätzungen Zusatzkosten von € 7.000.000 bis € 9.000.000


Jedenfalls sind die mit der Umsetzung der Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung 
verbundenen Mehrkosten im Rahmen der bescheidmäßigen Feststellung der Kostenbasis für 
Verteilernetzbetreiber gemäß § 69 Abs. 1 GWG 2011 vollständig zu berücksichtigen. 


 verursachen. Umgelegt auf den 
durchschnittlichen Haushaltskunden bedeutet dies eine Mehrbelastung in Höhe von  
€ 4,- bis € 8,- jährlich.  


Zudem geht der vorliegende Verordnungsentwurf weit über die zugrundeliegende Regelung 
des § 30 GWG 2011 hinaus, der selbst bereits auf erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken 
stößt, da weder die Ziele noch die zu berücksichtigenden Kriterien festgelegt sind. Eine 
Festlegung von Standards über den ausdrücklichen Gesetzeswortlaut hinaus ist daher 
unzulässig, eine Beschränkung auf die in § 30 Abs 2 angeführten Standards ist 
verfassungsrechtlich geboten. 


Weiters ist mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass die vorgesehenen Verpflichtungen für 
kleine Netzbetreiber unzumutbar und unverhältnismäßig sind. Der VwGH hat im Erkenntnis 
vom 28. Jänner 2008 ausgesprochen, dass derartige statistische Auswertungen aufgrund des 
Mehraufwandes  für kleine Netzbetreiber unverhältnismäßig sind, wobei das damals in 
Prüfung gezogene Kapitel XII der Musterfassung Allgemeine Verteilernetzbedingungen 
weitaus geringere Verpflichtungen als der vorliegende Verordnungsentwurf beinhaltet hat. 
Schon daraus folgt, dass die ins Auge gefassten Bestimmungen erst recht unverhältnismäßig 
sind; der Umstand, dass der Gesetzgeber die Qualitätsstandards nunmehr in die Rechtsform 
der Verordnung kleidet, ändert nichts an der Unverhältnismäßigkeit.   


Da die in der Verordnung festgelegten Standards in den Allgemeinen Bedingungen 
aufzunehmen sind, ist auch darauf zu achten, dass die wechselseitigen Verpflichtungen 
ausgewogen zugewiesen werden (§ 28 Abs 2 Z 3 GWG 2011).  


In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei Netzbetreibern mit einer sehr 
geringen Zahl von Netzbenutzern Rückschlüsse auf die betroffenen Netzbenutzer möglich 
werden und daher erhebliche Datenschutzbedenken auftreten im Hinblick auf die in den §§ 
11, 13 und 14 Abs 2 vorgesehene Veröffentlichungspflichten.  
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II. Zum Verordnungstext im Einzelnen: 


Zu §§ 3 - 4: 
 
Hier sollte vorgesehen werden, dass die Anträge des Kunden schriftlich erfolgen (wie in der 
von E-Control veröffentlichten Musterfassung „Allgemeine Verteilernetzbedingungen“ vom 
November 2009 vorgesehen). Da Anträge auf Netzzutritt und Netzzugang gegenüber bloßen 
Anfragen eine andere Qualität aufweisen, sollte schon aus Gründen der Dokumentation, 
Beweissicherung und damit Rechtssicherheit für Netzbetreiber aber auch Endverbraucher die 
Schriftlichkeit gefordert werden (Nur so kann der Antrag an den zuständigen Sachbearbeiter 
weitergeleitet werden bzw. geprüft werden, ob der Antrag vollständig eingebracht wurde, 
etc.). Auch aus den in der Gas-Marktmodell-VO vorgesehenen Mindestinhalten für Anträge 
kann die Schriftlichkeit abgeleitet werden. Auch im Hinblick darauf, dass die Anzahl von 
Anträgen nach § 14 Abs 2 als Kennzahl erfasst werden müssen, sollte eine Ausweitung auf 
(fern)mündliche Anträge wegen der damit verbundenen Zusatzkosten vermieden werden.  


Zu § 3 Abs 1:  


Der Verteilernetzbetreiber hat ein vitales wirtschaftliches Interesse, Neukunden zu gewinnen 
und entsprechende Anfragen rasch und kundenfreundlich zu bearbeiten. Da der erstmalige 
Netzzutritt oftmals mit Aufgrabungsarbeiten, damit verbundenen Projektierungen und 
eventuellen Einreichungen verbunden ist, sollte jedenfalls auf Arbeitstage abgestellt werden. 
IdR ist im Rahmen des Netzzutritts eine umfangreiche Erhebung (Netzausbaukonzept, 
Netzberechnung, Vereinbarung mit Grundstücksbesitzer, etc.) erforderlich, die nicht 
innerhalb der Frist von 14 Tagen durchgeführt werden kann. Zudem ist diese Höchstfrist im  
GWG 2011 ausdrücklich nur für Begehren auf Netzzugang vorgesehen (§ 28 Abs 3 Z 9). 


Ein „verbindlicher“ Kostenvoranschlag ist für Standardfälle innerhalb einer vorgesehen Frist 
möglich. Für Fälle, bei denen aber umfangreiche Erhebungen (technische Machbarkeit, 
rechtliche Klärungen der Leitungslegung, Bewilligungen Dritter) erforderlich sind, kann ein 
verbindlicher Kostenvorschlag erst dann abgegeben werden, wenn diese Erhebungen 
abgeschlossen sind und die benötigten Informationen vorliegen. In diesen Fällen kann nur 
wie in § 3 (2) betreffend die weitere Vorgangsweise reagiert werden. 


Textvorschlag:  
 
„(1) Der Verteilernetzbetreiber übermittelt dem Netzbenutzer auf entsprechende Anfrage innerhalb von zehn 
Arbeitstagen ab Einlangen einen, für den definierten Leistungsumfang verbindlichen, Kostenvoranschlag für das vom 
Netzbenutzer zu entrichtende Netzzutrittsentgelt auf Basis von Preisen je Leistungseinheit. Der Kostenvoranschlag 
hat – außer im Falle einer Pauschalierung gemäß § 75 Abs. 2 GWG 2011 – die wesentlichen Komponenten des zu 
entrichtenden Netzzutrittsentgeltes auszuweisen. In Fällen, bei denen vom Netzbetreiber umfangreiche Erhebungen 
(technische Machbarkeit, rechtliche Klärungen der Leitungslegung, Bewilligungen Dritter) durchzuführen sind. ist 
unter Angabe einer Ansprechperson und der voraussichtlichen Dauer der Erhebung der erforderlichen Daten 
innerhalb dieser Frist zu reagieren.“  
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Zu § 3 Abs 2: 


Sinngemäß gilt das zu Abs 1 gesagte. Als verbindliche Obergrenze sind in diesem Fall zehn 
Arbeitstage angemessen. 


Textvorschlag: 
 
„(2) Der Verteilernetzbetreiber ist verpflichtet, auf vollständige schriftliche Anträge auf Netzzutritt innerhalb 
angemessener, zehn Arbeitstagen  nicht überschreitender, Frist ab Einlangen mit einem konkreten Vorschlag 
betreffend die weitere Vorgangsweise – insbesondere unter Angabe einer Ansprechperson und der voraussichtlichen 
Dauer der Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses– zu reagieren. Bei Vorliegen der den Mindestangaben 
gemäß Anlage 1 der Gas-Marktmodell-Verordnung 2012, BGBl. I Nr. XXX/2012 entsprechenden Informationen ist 
der Antrag als vollständig zu betrachten.“ 
 


Zu § 3 Abs 4:  


Diese Frist ist in vielen Fällen abhängig von einer Vorleistung des Netzbenutzers oder eines 
Dritten (z.B. Straßenerhalter), die Verbindlichkeit der Frist kann daher nur für in der Sphäre 
des Netzbetreibers gelegene Umstände zugesagt werden. Grundsätzlich liegt es im Interesse 
des Verteilnetzbetreibers, einen Kunden so rasch wie möglich an das Gasnetz anzuschließen. 


Textvorschlag: 
 
„(4) Der Verteilernetzbetreiber hat mit dem Netzbenutzer eine angemessene und verbindliche Frist für die 
Durchführung des Netzzutritts schriftlich zu vereinbaren und, soweit dies in seinem Einflussbereich liegt, 
einzuhalten.“ 


Zu § 4 Abs 1:  
 
Selbstverständlich hat der Verteilernetzbetreiber auch beim Netzzugang ein vitales 
wirtschaftliches Interesse, Neukunden zu gewinnen und entsprechende Anfragen rasch und 
kundenfreundlich zu bearbeiten. Die laufenden Einsparungen bei den Verteilernetzbetreibern 
lassen eine Reservehaltung für einen nicht kontinuierlichen Arbeitsanfall nicht mehr zu. Da es 
sich bei der Verordnungsbestimmung nicht um durchschnittliche bzw. übliche 
Bearbeitungszeiten, sondern um eine verbindliche Obergrenze handelt, sind zehn Arbeitstage 
angemessen.  


Textvorschlag: 
 
„(1) Der Verteilernetzbetreiber ist verpflichtet, auf vollständige  schriftliche Anträge auf Netzzugang innerhalb 
angemessener, zehn Arbeitstage nicht überschreitender, Frist ab Einlangen mit einem konkreten Vorschlag betreffend 
die weitere Vorgehensweise – insbesondere unter Angabe einer Ansprechperson und der voraussichtlichen Dauer der 
Herstellung des Netzzugangs – zu antworten. Bei Vorliegen der den 
Mindestangaben gemäß Anlage 1 der Gas-Marktmodell-Verordnung 2012 entsprechenden Informationen, ist der 
Antrag als vollständig zu betrachten.“ 
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Zu § 5 Abs 1:  


Die Erlassung näherer Regelungen betreffend die Rechnungslegung im Wege einer 
Verordnung ist durch § 30 GWG 2011 nicht gedeckt. Es handelt sich bei diesen Regelungen 
um keine einheitlichen Standards bezüglich der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität der 
gegenüber den Netzbenutzern und anderen Marktteilnehmern erbrachten Dienstleistungen, 
sodass dazu dem Vorstand der Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- 
und Erdgaswirtschaft vom Gesetzgeber des GWG 2011 keinerlei Kompetenz eingeräumt 
wurde. Ein sachlicher Grund zur Erlassung derartiger Regelungen ist nicht ersichtlich. § 5 ist 
daher vollständig zu streichen. 


Für den Fall, dass den vorstehend formulierten Bedenken nicht Rechnung getragen wird, ist 
§ 5 Absatz zumindest wie folgt umzuformulieren:  


„(1) Nach erfolgter Ablesung am Ende einer Abrechnungsperiode ist vom Verteilnetzbetreiber die Rechnung binnen 
15 Arbeitstage 


Begründung: Um die geforderte Rechnungslegung innerhalb von 14 Tagen nach Ablesung zu 
gewährleisten, müssten die Abrechnungsroutinen im Zuge der Jahresabrechnung mindestens 
1-mal wöchentlich durchlaufen werden. Dies würde einen Personalmehraufwand und IT-
Kosten verursachen. Um diese Kosten zu vermeiden und den derzeitigen nach 
arbeitsökonomischen Grundsätzen ausgerichteten Prozess beibehalten zu können, wonach 
am Ende der Ableseperiode der Großteil der Abrechnungen in einem Durchlauf erstellt wird, 
müsste der Absatz wie vorgeschlagen umformuliert werden. 


zu legen und dem Netzbenutzer im Falle getrennter Rechnungslegung umgehend zu übermitteln.“ 


Zu § 5 Abs 2: 
 
Wenn – insbesondere im Zuge der Jahresabrechnung – permanent Abrechnungsroutinen 
(samt aller Kontrollen) zu starten wären, um die 14-Tages-Frist hinsichtlich der 
Rechnungslegung ausgehend von der Ablesung einzuhalten, kann mit dem bestehenden 
Personal die Korrektur von Netzrechnungen (aufgrund von Ablesefehlern o. ä.) unter 
Einhaltung einer Frist von 2 Arbeitstagen nicht gleichzeitig gewährleistet werden, weil die 
Mitarbeiter/innen bereits ausgelastet sind. Um diese Anforderung insbesondere im Rahmen 
der Jahresabrechnung erfüllen zu können, wären zusätzliche qualifizierte Personen 
erforderlich. Diese Zusatzkosten könnten durch eine Verlängerung der im Absatz 2 
genannten 2-Tages-Frist auf 5 Arbeitstage vermieden werden. 


Textvorschlag: 
 
„(2) Netzrechnungen werden vom Verteilernetzbetreiber in seinem Abrechnungssystems binnen fünf Arbeitstagen ab 
Einlangen des Ansuchens um Rechnungskorrektur korrigiert und in korrigierter Form dem Netzbenutzer umgehend 
übermittelt, sofern dem Verteilernetzbetreiber alle für die Durchführung der Rechnungskorrektur erforderlichen 
Informationen vorliegen.“ 


 
Zu § 6 Abs 1: Wiederherstellung des Netzzugangs 
 
Die Formulierung „innerhalb eines Arbeitstages“ kann zu Unklarheiten in der Auslegung 
führen und ist daher wie folgt umzuformulieren. 
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„(1) Der Verteilernetzbetreiber ist verpflichtet, dem Netzbenutzer die Wiederherstellung des Netzzugangs nach 
Abschaltung in Folge von Zahlungsverzug spätestens am nächsten Arbeitstag nach nachgewiesener Einzahlung der 
offenen Forderung sowie einer allfälligen Sicherheitsleistung unter Beachtung der Bestimmungen des GWG 2011 
sowie unter der Voraussetzung eines aufrechten Erdgasliefervertrags anzubieten und im vereinbarten Zeitfenster 
durchzuführen.“ 


Da die Bestimmungen des Marktmodells und die damit verbundenen Prozesse und 
Datenübermittlungen noch nicht vorliegen, ist es unmöglich, zu beurteilen, ob die 
Voraussetzung eines aufrechten Erdgasliefervertrages  seitens des Verteilernetzbetreibers 
innerhalb eines Arbeitstages geprüft werden kann. Die Bestimmung ist daher aus heutiger 
Sicht grundsätzlich abzulehnen. 


Zu § 6 Abs 2:  


Die vorgesehene Barzahlungsmöglichkeit für offene Forderungen sowie einer allfälligen 
Sicherheitsleistung „innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten“ steht im Widerspruch zum 
aktuell in Begutachtung stehenden Ministerialentwurf zum Zahlungsverzugsgesetz, mit dem 
die Zahlungsverzugs-Richtlinie 2011/7/EU umgesetzt werden soll.  


Zu § 9: 
  
Bei der Terminvereinbarung berücksichtigen wir gerne die Wünsche des Kunden, es sollte 
jedoch auch auf die für die Netzbetreiber geltenden Arbeitszeitbestimmungen eingegangen 
werden. 


Textvorschlag: 
 
„§ 9. Verteilernetzbetreiber haben mit dem Netzbenutzer für Termine, insbesondere für die Durchführung von 
Reparaturen und Wartungen sowie Ablesungen, bei denen die Anwesenheit des Netzbenutzers an Ort und Stelle 
erforderlich ist, Zeitfenster von zwei Stunden zu vereinbaren, wobei auf Terminwünsche des Netzbenutzers innerhalb 
der allgemeinen Geschäftszeiten einzugehen ist.“ 


Der Vollständigkeit halber weisen wir darauf hin, je nach interner Organisation des 
Verteilernetzbetreibers und örtlicher Gegebenheit des Versorgungsgebiets ist ein 
verbindliches und generell einzuhaltendes Zwei-Stunden-Terminfenster für jegliche Art von 
Reparaturen, Wartungen und Ablesungen mit teilweise beträchtlichen Mehrkosten für 
Reservehaltung und/oder Standzeiten verbunden.  


Zu §10 Informationen an Kunden: 


Kundeninformationen erachten wir als wichtig und notwendig. In diesem Paragrafen werden 
allerdings überproportionale Kundeninformationen gefordert. Da sich inzwischen die 
Portokosten eklatant erhöht haben, werden die meisten Informationen gemeinsam mit der 
Endabrechnung versandt. 


Wir schlagen daher vor, alle relevanten Informationen im Internet bzw. in der Kundenzeitung 
zu veröffentlichen und Zusatzinformationen max. den Endabrechnungen beizulegen. 
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Zu § 10 Abs 4:  
Die Beantwortung von Anfragen und Beschwerden innerhalb von fünf Arbeitstagen kann 
aufgrund der Einholung von erforderlichen Hintergrundinformationen auch länger dauern.  


Textvorschlag: 
 
„(4) Auf Anfragen und Beschwerden von Netzbenutzern an den Verteilernetzbetreiber ist von diesem binnen fünf 
Arbeitstagen ab Eingang zu reagieren. Sollte eine Beantwortung aus nicht vom Verteilernetzbetreiber zu 
verantwortenden Gründen nicht binnen fünf Arbeitstagen möglich sein, wird der Netzbenutzer innerhalb dieser Frist 
über die weitere Vorgehensweise, voraussichtliche Dauer der Bearbeitung sowie die Kontaktdaten einer 
Ansprechperson informiert.“ 


Zu § 10 Abs 6:  


Die Aufzählung bzw. die Aufbereitung von Daten über mehrere Jahre geht weit über den 
Umfang des § 30 GWG 2011 hinaus und wird daher ausdrücklich abgelehnt


Unbeschadet der gänzlichen Ablehnung wird angemerkt: 
Als Voraussetzung für die Bekanntgabe von Daten wäre jedenfalls zu klären, wie sich der 
Netzbenutzer online, schriftlich oder fernmündlich zu identifizieren hat, um missbräuchliche 
Abfragen hintan zu halten. 


.  


Die Z 8 und 9 des Abs 6 sollten auf das letzte Abrechnungsjahr begrenzt werden. 


Zu Z 11 ist anzumerken, dass grundsätzlich vom Verteilernetzbetreiber keine 
Endverbrauchergruppen unterschieden werden. Auf Grund der Verpflichtung zur 
Gleichbehandlung („Diskriminierungsverbot“) wäre dies weder zielführend noch sinnvoll. Eine 
diesbezügliche Unterscheidung würde sowohl bei der erstmaligen Kundenerfassung, als auch 
bei der laufenden Pflege der Kundendaten zu Mehraufwendungen führen, die mit den 
Aufgaben des Verteilernetzbetreibers nichts zu tun haben. Die Ziffer 11 ist daher ersatzlos zu 
streichen. 


Weiters müsste die Übergabe an Großabnehmer korrekt abgebildet werden. 


Zu § 10 Abs 8: 


Zur Präzisierung ersuchen wir um Aufnahme folgenden Textvorschlages: 


„(8) Der Netzbenutzer ist in geeigneter Weise darüber zu informieren, dass im Falle einer Selbstablesung der 
abgelesene Zählerstand zur Verbrauchsermittlung und -information zugrunde gelegt wird und damit eine exaktere 
Mengenermittlung gegenüber eines rechnerisch ermittelten Wertes


Zu § 11 - Befragung der Netzkundenzufriedenheit: 


 erfolgt.“ 


Eine Verpflichtung des Verteilernetzbetreibers zur Befragung von Kunden kann aus dem GWG 
keinesfalls herausgelesen werden, beziehungsweise widerspricht diesem diametral (siehe § 
131 Abs 5 GWG 2011). Damit ist der gesamte § 11 jedenfalls gesetzwidrig und daher - auch 
wegen der mit den Anforderungen verbundenen Zusatzkosten - ersatzlos zu streichen.  
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Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Kunden erfahrungsgemäß 
durch Befragungen oftmals belästigt fühlen bzw. die Rücklaufquote von Fragebögen äußerst 
gering ist.  


Unbeschadet der generellen Ablehnung des § 11 ist der Vollständigkeit halber zu den 
einzelnen Absätzen anzumerken:   


Abs 2: 
Unter der Aufzählung werden unter Ziffer „4.Versorgungsunterbrechungen“, und „5. 
wesentliche Wartungs-, inkl. Nacheichungs- sowie Reparaturarbeiten …“ zwingende Gründe 
für eine Kundenbefragung aufgezählt, wobei die Begründung für diese Unterbrechungen nicht 
ausschließlich vom Netzbetreiber zu vertreten sind, bzw. sich aus teils technischen teils 
rechtlichen Gründen ergibt. 


Über diese Versorgungsunterbrechungen eine Kundenzufriedenheitsbefragung 
durchzuführen, wird einerseits sehr tendenziöse Beantwortungen ergeben, und unter 
Umständen auch eine große Anzahl von Befragungsdurchführungen auslösen. 


Um den damit verbundenen Kostenaufwand einerseits, und die Überflutung der Kunden mit 
Befragungen andererseits, zu minimieren, sollten diese Punkte jedenfalls entfallen, zumal 
aufgrund der ungenauen Formulierung der Umfang des zu befragenden Kundenkreises nicht 
eindeutig ist. 


Abs 5: 
Wenn dem Netzbetreiber nicht unterstellt wird, dass er die eine unbeeinflusste Auswertung 
der Kundenzufriedenheitsbefragungen nicht auch im eigenen Interesse durchführen wird, so 
ist die Begründung für die Einschaltung eines unabhängigen Institutes zur Auswertung nicht 
gegeben.  


Um Kosten zu sparen, sollte es dem Netzbetreiber freigestellt sein, die Auswertung selbst 
durchzuführen. 


Abs 6: 


Auf Grund der gewünschten Beschäftigung eines externen Auswertungsinstitutes erscheint 
der Termin für die Vorlage der ermittelten Ergebnisse der statistischen Auswertung mit 1. 
März für das vergangene Kalenderjahr sehr ambitioniert. Realistisch ist ein Termin so um die 
Jahresmitte. Für die Präsentation der Ergebnisse in geeigneter Weise sollte die Übermittlung 
derselben an die Regulierungsbehörde ausreichend sein. Von der Veröffentlichung auf der 
Internetpräsenz des jeweiligen Verteilernetzbetreibers soll daher Abstand genommen werden 
können. 


Zu § 12: 


Die Anforderungen an die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzbetriebes sind im Gaswirt-
schaftsgesetz geregelt. Eine weitergehende gesetzliche Regelung dazu durch die E-Control ist 
im Gaswirtschaftsgesetz nicht vorgesehen. Ebenso ist eine Zertifizierung im GWG nicht 
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zwingend vorgeschrieben, und es ist dort auch keine Berechtigung vorgesehen, auf Basis 
derer die E-Control einen derartigen Nachweis verlangen kann. § 12 hat daher zu entfallen. 


Zu § 13: 


Die Regelung des § 13 (Reporting) ist inhaltlich ident mit §14 (2) erster Satz und kann daher 
entfallen.  


Zu § 14 (Allgemein): 


Die in den Punkten 1 bis 15 des Abs 2 geforderten Kennzahlen, bedeuten eine wesentliche 
Umstellung der gesamten EDV-Systeme, um diese standardisiert auswerten zu können. 
Darüber hinaus müssen teilweise zusätzliche bisher nicht geforderte Daten in die Systeme 
eingegeben werden. Dies bedeutet einen wesentlichen zusätzlichen Mehraufwand zur 
Dateneingabe und Pflege, der sich derzeit nur grob abschätzen lässt (siehe oben). 


§ 14 Abs 2 würde erfordern, dass in Zukunft jeder einzelne Geschäftsfall minutiös zu 
erfassen und auszuwerten wäre. Sollte das tatsächlich so umgesetzt werden, muss jeder 
kundenrelevante Geschäftsprozess neu abgebildet und für eine minutengenaue Erfassung 
von Eingang und Erledigung vorbereitet werden. Dies ist mit gewaltigen, systemtechnischen 
Umstellungen verbunden, die erhebliche Mehrkosten verursachen werden. Die Höhe dieser 
Mehrkosten könnte, ebenso wie der mögliche Realisierungszeitrahmen erst nach einer 
mehrmonatigen Vorprojektphase abgeschätzt werden, wird sich aber jedenfalls in der 
Größenordnung mehrerer Millionen Euro für die Erstinstallation der Systeme bewegen. 


Hinzu kommen die laufenden Erfassungen der Geschäftsfälle, die statistische Auswertung der 
Ergebnisse und die detaillierte Aufbereitung sowohl für die eigene Veröffentlichung, als auch 
für die Übermittlung an E-Control Austria.  


Problematisch ist dies insofern, als diese Verteuerung fast ausschließlich statistischen 
Zwecken dient und für den Kunden kein greifbarer Gegenwert erkennbar ist.   


Zu § 14 Abs 1: 


Hier fehlt jedenfalls die Vorgabe, zu welchem Prozentsatz die Standards einzuhalten sind. 
Dies ist von Bedeutung, da eine absolute Fehlerintoleranz (100% Einhaltung als Zielgröße), 
einerseits zu erheblichen Mehrkosten bei jeglicher Art des Kundenkontaktes führt, 
andererseits aber, ungeachtet des betriebenen Aufwands, jedenfalls das Scheitern des 
Verteilernetzbetreibers bei der Einhaltung bedeutet, da schon ein einziger, nicht 
vorgabegemäß erledigter Geschäftsfall zu einer Verletzung der Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung führt. Auf Grund der betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen 
Kostenentwicklung und Fehlertoleranz gibt es keine einzige Branche, die eine 100%ige 
Fehlervermeidung umsetzt. Da es sich im vorliegenden Fall überwiegend um Vorgaben 
bezüglich Kundeninformation und Kundenbequemlichkeit handelt, nicht jedoch um 
sicherheitsrelevante Kennzahlen, ist folgende Formulierung vorzuschlagen: 
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Textvorschlag: 
 
„(1) Die Standards des 2. Abschnitts bezüglich Zuverlässigkeit und Qualität gelten als erfüllt, wenn sie bei 95% oder 
mehr der bearbeiteten Geschäftsfälle eingehalten werden.“ 


 
Zu § 14 Abs 2 : 


Die Ermittlung der in den Ziffern 1, 2, 4, 7, 9 und 10 verlangten Prozentsätze, durchschnitt-
liche, minimale und maximale Bearbeitungsdauern verlangt das Erfassen von sehr vielen 
Arbeitsschritten des täglichen Arbeits- und Geschäftsablaufes durch viele Mitarbeiter unter 
dem Mitprotokollieren von Zeitstempel in Erfassungs- und Bearbeitungssystemen. Und zwar 
bei Arbeitsschritten, deren Beginn, Ende und Dauer bis dato nirgendwo aufgezeichnet wird, 
da er für den Erfolg der Erledigung des Arbeitsschrittes nicht relevant ist.  


Zur Erfüllung dieser Berichtspunkte sind daher viele Arbeitsprozesse neu oder 
umzugestalten, Aufzeichnungssysteme zu schaffen oder anzupassen, und vorhandene 
Geschäftssoftware zu erweitern oder anzupassen. Dadurch entstehen Investitions- und 
Betriebskosten, sowie laufende Kosten durch die Zeitaufwendungen der Mitarbeiter der 
Netzbetreiber aber auch der Mitarbeiter der Regulierungsbehörde, denen eine zweifelhafte 
Aussage über die Qualität der Netzdienstleistungen gegenübersteht. 


Aufgrund der mit der  Umsetzung des §14 Abs 2 dieses Verordnungsentwurfes verbundenen 
enorm hohen und laufenden Aufwandes für alle Verteilernetzbetreiber ist diese Bestimmung 
im Hinblick auf § 30 GWG 2011 völlig unverhältnismäßig. Die Kennzahlen sind daher streng 
nach den Vorgaben von § 30 und § 131 GWG 2011 und im Maximum mit dem dort 
vorgesehenen Umfang zu gestalten. Eine überschießende Erweiterung und 
Selbstinterpretation durch E-Control ist abzulehnen. 


Weiters widerspricht jegliche Unterscheidung nach Art des Endverbrauchers (Z 2, 4, 6 und 7) 
dem Gebot der Gleichbehandlung und ist dem Verteilernetzbetreiber auf Grund der 
vorliegenden Anlageninformationen auch nicht möglich. Eine diesbezügliche Ersterfassung 
wäre sehr aufwändig und die laufende Datenpflege nahezu unmöglich. Ein Mehrwert an 
Information ist nicht ersichtlich, verursacht jedoch erhebliche Mehrkosten. 


Zu den einzelnen Ziffern ist inhaltlich anzuführen: 


Zu Z 1: 
Aufgrund der obigen Ausführungen ersuchen wir um Aufnahme des folgenden 
Textvorschlages:  
 
„1. Anteil (in %) der Nichteinhaltung der in § 3 bis § 10


Zu Z 3 und 5: 
Hierbei handelt es sich um statistische Kennzahlen und nicht um Qualitätsmerkmale. 


 genannten Standards sowie Angabe von Gründen“ 


Da diese Punkte keine Aussage über die Qualität der Netzdienstleistungen (siehe dazu auch § 
30, Absatz (2), GWG) liefern, sind sie zu streichen. Dem Anschein nach sollen diese nur 
unter dem Gesichtspunkt „wäre interessant zu wissen“ eingeführt werden. 
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Zu Z 6: 
Hierbei handelt es sich um eine frei vereinbarte Frist zwischen Netzbenutzer und 
Verteilernetzbetreiber, welche in vielen Fällen sowohl von Bedürfnissen des Netzbenutzers als 
auch Anforderungen von Dritten beeinflusst wird. Der Punkt ist daher zu streichen. 


Zu Z 8: 
Für die in diesem Punkt vorgesehenen Zeitwerte gilt das zu § 14 – Allgemein angeführte. 
Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Mitprotokollierung von Gründen für 
Rechnungskorrekturen in keinem Abrechnungssystem vorgesehen und enthalten ist. Hierzu 
wären aufwändige Programmanpassungen erforderlich, deren Kosten in keiner Relevanz zum 
erwartbaren Qualitätsgewinn stehen, da nicht davon auszugehen ist, dass 
Rechnungskorrekturen ausschließlich aufgrund „mangelhafter“ Arbeit des Netzbetreibers 
verursacht werden. 


Zu Z 10: 
Die Kategorien a), b) und e) sind eng verzahnt und naturgemäß nicht unabhängig 
voneinander zuordenbar. Die vorliegende Aufzählung bedingt daher eine willkürliche 
Zuordnung innerhalb dieser Punkte. Eine Vergleichbarkeit zwischen einzelnen 
Verteilernetzbetreibern innerhalb dieser Kategorien ist daher nicht gegeben. 


Zu Z 11: 
Ist zu streichen aufgrund unserer Stellungnahme zu § 11. 


Zu Z 12 und 13: 
Die Anzahl und die Dauer der Abschaltungen kann vom Verteilnetzbetreiber nicht beeinflusst 
werden, liefert keine Aussage zur Qualität der Netzbetreiber und ist daher zu streichen. 


Zu §15: 
 
Auf Grund erheblicher innerbetrieblicher Anpassungen bei den Verteilernetzbetreibern unter 
Berücksichtigung eines noch nicht vorliegenden Marktmodells, ist eine Umsetzung per 1. 
Jänner 2013 keinesfalls machbar! 


Zu § 16:  


Nach heutigem Wissensstand kann eine Umsetzung, vor allem soweit es die statistischen 
Kennzahlen betrifft, deutlich länger als zwölf Monate in Anspruch nehmen. Im Falle 
komplexer IT-Anpassungen ist hier mit vierundzwanzig Monaten zu rechnen. Überdies kann 
eine Umsetzung nur nach Vorliegen aller relevanten Marktmodell-Verordnungen eingeleitet 
werden. Davon ausgehend, könnte das System 2013 und 2014 implementiert werden. Dies 
ermöglicht eine detaillierte Geschäftsfallerfassung erstmals vollständig für 2015. Die darauf 
basierende Meldung an E-Control ist somit am 31. März 2016 erstmals darstellbar. 


III. Zum Vorblatt: 


Inhalt:  
Es bestehen bereits Qualitätsstandards seit 2006. Auch aus dem zuletzt veröffentlichten 
Monitoringbericht 2009-2010 lässt sich kein Handlungsbedarf in Bezug auf verschärfte 
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Qualitätskriterien ableiten. [Zitat aus der Presseaussendung der E-Control v. 7.11.2011: 
„Insgesamt können wir die Leistungen der Gasnetzbetreiber durchaus als zufriedenstellend 
bezeichnen. ….“] 


Die Sicherheit für Gasverteilernetze ist seit Jahrzehnten anderweitig geregelt. Der 
vorliegende Entwurf hat keinerlei Auswirkungen auf die technische Sicherheit der 
Gasverteilernetze. Auch ist anzumerken, dass die Standards für Zuverlässigkeit und Qualität 
in Österreich generell als sehr gut einzustufen sind, wie auch im aktuellen Marktbericht der 
E-Control Austria nachzulesen ist.   


Alternativen:  


Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Es wird auf die oben angeführten  Kosten verwiesen, die auch die Wirtschaft belasten 
werden. Die Mehrkosten bei E-Control für die Auswertung und Interpretation der gelieferten 
Daten sind dabei noch nicht berücksichtigt, werden aber ebenfalls auf die 
Netznutzungsentgelte umgelegt. 


Natürlich gäbe es Alternativen: Beibehaltung des bestehenden hohen Qualitätsstandards, wie 
er in den gültigen Marktregeln bereits besteht. Diese Anforderungen (z.B. aus Kapitel XII der 
Muster AB-VN) könnten in eine Verordnung umgesetzt werden. Weiters könnte auf die 
hochdetaillierte Datenerfassung und die damit verbundenen Mehrkosten verzichtet werden. 


Finanzielle Auswirkungen:  
Die gleichen Auswirkungen sind natürlich auch in den Bundes- und Landesbudgets 
anzusetzen, soweit sie Netznutzungsentgelte für öffentliche Gebäude betreffen. 
 


Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anmerkungen und stehen für Rückfragen und 
Gespräche gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 


       
Vorst.Dir. KR Ing. Helmut Miksits    Mag. Michael Mock 
Fachverbands-Obmann      Geschäftsführer   


 








Sehr geehrte Damen und Herren, 
� 
nachfolgend leite ich Ihnen in offener Frist die Stellungnahme des Fachverbands Gas Wärme zum 
Begutachtungsentwurf der Gasnetzdienstleistungsqualitäts-VO weiter. 
� 
Freundliche Grüße 
Claudia Hübsch 
� 
� 
DI Claudia Hübsch 


Wirtschaftskammer Österreich 


Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik 


Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 


T +43 (0)5 90 900-3007 | F +43 (0)5 90 900-113007 
M +43 (0)664 8179137 | E claudia.huebsch@wko.at  
W http://wko.at/up  
  
  
� 
� 
� 
Stellungnahme des Fachverbands Gas Wärme zum Begutachtungsentwurf einer 
„Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung“ der E-Control Austria: 
� 


� 


Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und nehmen zum vorliegenden 


Begutachtungsentwurf der Gasnetzdienstleistungsqualitäts-VO wie folgt Stellung. 


 
I.      Allgemein:  


� 


QND G VO Begutachtung 
Claudia.Huebsch  
An: 
qnd-gas 
19.04.2012 15:46 
Kopie: 
Cristina.Kramer 
Details verbergen  
Von: <Claudia.Huebsch@wko.at> 
 
An: <qnd-gas@e-control.at> 
 
Kopie: <Cristina.Kramer@wko.at> 
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Gasverteilernetzbetreiber haben von sich aus ein aktives Interesse an der Erschließung neuer 
Kunden und an der zuverlässigen Versorgung der bestehenden Kunden. Die Kundenzufriedenheit 
steht dabei seit Jahrzehnten im Brennpunkt der Aufmerksamkeit, um die Grundversorgung der 
Bevölkerung mit der wichtigen Infrastruktur Gas klaglos und reibungsfrei zu bewältigen. Die 
Beschwerden an die Verteilernetzbetreiber und die Anrufungen der Schlichtungsstelle bewegen 
sich im Ein-Promillebereich der Gesamtkundenzahl.  
� 
Dementgegen scheint der Verordnungstext ohne erkennbares Motiv davon auszugehen, dass der 
Verteilernetzbetreiber zu einer kundenfreundlichen Kommunikation und zu einer Versorgung von 
Neukunden nahezu gezwungen werden müsste. Dabei wird geflissentlich außer Acht gelassen, dass 
der Energieträger Erdgas, und damit auch der Gasnetzbetreiber, im Wettbewerb mit anderen 
Energieträger stehen und es ihnen daher nur möglich ist, Kunden als solche zu gewinnen bzw. zu 
erhalten, wenn sie diese voll zufrieden stellen können. Die Erbringung von Qualität bei der 
Dienstleistung war daher immer schon zwingendes Erfordernis für Gasversorger und Netzbetreiber, 
und wird durch die zusätzlichen gesetzlichen Regelungen und Aufzeichnungs- und 
Nachweispflichten nicht verbessert. 
� 
Zusätzlich ist ein massives, wenn auch unerklärbares Interesse an mannigfacher Sammlung und 
Auswertung von Daten erkennbar, das mit dem gesetzlichen Auftrag des GWG nur schwer in 
Einklang zu bringen ist. 


Für die Netzbetreiber bedeutet die Führung der im Begutachtungsentwurf vorgesehenen 
umfangreichen Dokumentationspflichten zum Nachweis der Einhaltung der Qualitätskriteren außer 
der Anpassung vieler Geschäftsprozesse auch die Anschaffung und Implementation zusätzlicher 
Hard- und Software. Es sind Softwaresysteme einzuführen, die einerseits die laufende Erfassung 
der Zeit- und Mengenwerte der Qualitätskriterien ermöglichen, und die andererseits dem Kunden 
die Möglichkeit zur Onlineabfrage der im Begutachtungsentwurf vorgesehenen Daten ermöglichen.  


Die in dieser Verordnung beschriebene Vorratsdatensammlung würde nach ersten groben 
Schätzungen Zusatzkosten von € 8� bis € 9 Mio. verursachen. Umgelegt auf den durchschnittlichen 
Haushaltskunden bedeutet dies eine Mehrbelastung in Höhe von € 4,-- bis € 8,-- jährlich.  
� 
Jedenfalls sind die mit der Umsetzung der Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung verbundenen 
Mehrkosten im Rahmen der bescheidmäßigen Feststellung der Kostenbasis für 
Verteilernetzbetreiber gemäß § 69 Abs. 1 GWG 2011 vollständig zu berücksichtigen. 
� 
Zudem geht der vorliegende Verordnungsentwurf weit über die zugrundeliegende Regelung des� § 
30 GWG 2011 hinaus, der selbst bereits auf erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken stößt, da 
weder die Ziele noch die zu berücksichtigenden Kriterien festgelegt sind. Eine Festlegung von 
Standards über den ausdrücklichen Gesetzeswortlaut hinaus ist daher unzulässig, eine 
Beschränkung auf die in § 30 Abs 2 angeführten Standards ist verfassungsrechtlich geboten. 
� 
Weiters ist mit Nachdruck�darauf hinzuweisen, dass die vorgesehenen Verpflichtungen für kleine 
Netzbetreiber unzumutbar und unverhältnismäßig sind.  
Der VwGH hat im Erkenntnis vom 28. Jänner 2008 ausgesprochen, dass derartige statistische 
Auswertungen aufgrund des Mehraufwandes� für kleine Netzbetreiber unverhältnismäßig sind, 
wobei das damals in Prüfung gezogene Kapitel XII der Musterfassung Allgemeine 
Verteilernetzbedingungen weitaus geringere Verpflichtungen als der vorliegende 
Verordnungsentwurf beinhaltet hat. Schon daraus folgt, dass die ins Auge gefassten Bestimmungen 
erst recht unverhältnismäßig sind; der Umstand , dass der Gesetzgeber die Qualitätsstandards 
nunmehr in die Rechtsform der Verordnung kleidet, ändert nichts an der Unverhältnismäßigkeit.�  
Da die in der Verordnung festgelegten Standards in den Allgemeinen Bedingungen aufzunehmen 
sind, ist auch darauf zu achten, dass die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen zugewiesen 
werden (§ 28 Abs 2 Z 3 GWG 2011).  
� 
Weiters ist auch darauf hinzuweisen, dass bei Netzbetreibern mit einer sehr geringen Zahl von 
Netzbenutzern Rückschlüsse auf die betroffenen Netzbenutzer möglich werden und daher 
erhebliche Datenschutzbedenken auftreten im Hinblick auf die in den §§ 11, 13 und 14 Abs 2 
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vorgesehenen Veröffentlichungspflichten.  
� 
� 
II. Zum Verordnungstext im Einzelnen: 
� 
Zu §§ 3 - 4: 
Hier sollte vorgesehen werden, dass die Anträge des Kunden schriftlich erfolgen (wie in der von E-
Control veröffentlichten Musterfassung „Allgemeine Verteilernetzbedingungen“ vom November 
2009 vorgesehen). Da Anträge auf Netzzutritt und Netzzugang gegenüber bloßen Anfragen eine 
andere Qualität aufweisen, sollte schon aus Gründen der Dokumentation, Beweissicherung und 
damit Rechtssicherheit für Netzbetreiber aber auch Endverbraucher die Schriftlichkeit gefordert 
werden (Nur so kann der Antrag an den zuständigen Sachbearbeiter weitergeleitet werden bzw. 
geprüft werden, ob der Antrag vollständig eingebracht wurde, etc..). Auch aus den in der Gas-
Marktmodell-VO vorgesehenen Mindestinhalten für Anträge kann die Schriftlichkeit abgeleitet 
werden. Auch im Hinblick darauf, dass die Anzahl von Anträgen nach § 14 Abs 2 als Kennzahl 
erfasst werden müssen, sollte eine Ausweitung auf (fern)mündliche Anträge wegen der damit 
verbundenen Zusatzkosten vermieden werden.  
� 
Zu § 3 Abs 1:  
Der Verteilernetzbetreiber hat ein vitales wirtschaftliches Interesse, Neukunden zu gewinnen und 
entsprechende Anfragen rasch und kundenfreundlich zu bearbeiten. Da der erstmalige Netzzutritt 
oftmals mit Aufgrabungsarbeiten, damit verbundenen Projektierungen und eventuellen 
Einreichungen verbunden ist, sollte jedenfalls auf Arbeitstage abgestellt werden. IdR� ist im 
Rahmen des Netzzutritts eine umfangreiche Erhebung (Netzausbaukonzept, Netzberechnung, 
Vereinbarung mit Grundstücksbesitzer, etc.) erforderlich, die nicht innerhalb der Frist von 14 
Tagen durchgeführt werden kann.  


Ein „verbindlicher“ Kostenvoranschlag ist für Standardfälle innerhalb einer vorgesehen Frist 
möglich. Für Fälle, bei denen aber umfangreiche Erhebungen (technische Machbarkeit, rechtliche 
Klärungen der Leitungslegung, Bewilligungen Dritter) erforderlich sind, kann ein verbindlicher 
Kostenvorschlag erst dann abgegeben werden, wenn diese Erhebungen abgeschlossen sind und die 
benötigten Informationen vorliegen. In diesen Fällen kann nur wie in § 3 (2) betreffend die weitere 
Vorgangsweise reagiert werden. 


Textvorschlag:  
(1) Der Verteilernetzbetreiber übermittelt dem Netzbenutzer auf entsprechende Anfrage 
innerhalb von zehn Arbeitstagen ab Einlangen einen, für den definierten Leistungsumfang 
verbindlichen, Kostenvoranschlag für das vom Netzbenutzer zu entrichtende 
Netzzutrittsentgelt auf Basis von Preisen je Leistungseinheit. Der Kostenvoranschlag hat – 
außer im Falle einer Pauschalierung gemäß § 75 Abs. 2 GWG 2011 – die wesentlichen 
Komponenten des zu entrichtenden Netzzutrittsentgeltes auszuweisen. In Fällen, bei denen 
vom Netzbetreiber umfangreiche Erhebungen (technische Machbarkeit, rechtliche Klärungen 
der Leitungslegung, Bewilligungen Dritter) durchzuführen sind, ist unter Angabe einer 
Ansprechperson und der voraussichtlichen Dauer der Erhebung der erforderlichen Daten 
innerhalb dieser Frist zu reagieren.  


� 
� 
Zu § 3 Abs 2: 
Sinngemäß gilt das zu Abs 1 Gesagte. Als verbindliche Obergrenze sind in diesem Fall zehn 
Arbeitstage angemessen. 


Textvorschlag: 
(2) Der Verteilernetzbetreiber ist verpflichtet, auf vollständige schriftliche Anträge auf 
Netzzutritt innerhalb angemessener, zehn Arbeitstage nicht überschreitender, Frist ab 
Einlangen mit einem konkreten Vorschlag betreffend die weitere Vorgangsweise – 
insbesondere unter Angabe einer Ansprechperson und der voraussichtlichen Dauer der 
Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses– zu reagieren. Bei Vorliegen der den 
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Mindestangaben gemäß Anlage 1 der Gas-Marktmodell-Verordnung 2012, BGBl. I Nr. 
XXX/2012 entsprechenden Informationen ist der Antrag als vollständig zu betrachten. 


� 


Zu § 3 Abs 4:  
Diese Frist ist in vielen Fällen abhängig von einer Vorleistung des Netzbenutzers oder eines Dritten 
(z.B. Straßenerhalter), die Verbindlichkeit der Frist kann daher nur für in der Sphäre des 
Netzbetreibers gelegene Umstände zugesagt werden. Grundsätzlich liegt es im Interesse des 
Verteilnetzbetreibers einen Kunden so rasch wie möglich an das Gasnetz anzuschließen. 


Textvorschlag: 
(4) Der Verteilernetzbetreiber hat mit dem Netzbenutzer eine angemessene und 
verbindliche Frist für die Durchführung des Netzzutritts schriftlich zu vereinbaren und, 
soweit dies in seinem Einflussbereich liegt, einzuhalten. 


� 
� 
Zu § 4 Abs 1:  
Selbstverständlich hat der Verteilernetzbetreiber auch beim Netzzugang ein vitales 
wirtschaftliches Interesse, Neukunden zu gewinnen und entsprechende Anfragen rasch und 
kundenfreundlich zu bearbeiten. Die laufenden Einsparungen bei den Verteilernetzbetreibern 
lassen eine Reservehaltung für einen nicht kontinuierlichen Arbeitsanfall nicht mehr zu. Da es sich 
bei der Verordnungsbestimmung nicht um durchschnittliche bzw. übliche Bearbeitungszeiten, 
sondern um eine verbindliche Obergrenze handelt, sind zehn Arbeitstage angemessen.  


Textvorschlag: 
(1) Der Verteilernetzbetreiber ist verpflichtet, auf vollständige� schriftliche Anträge auf 
Netzzugang innerhalb angemessener, zehn Arbeitstage nicht überschreitender, Frist ab 
Einlangen mit einem konkreten Vorschlag betreffend die weitere Vorgehensweise – 
insbesondere unter Angabe einer Ansprechperson und der voraussichtlichen Dauer der 
Herstellung des Netzzugangs – zu antworten. Bei Vorliegen der den Mindestangaben gemäß 
Anlage 1 der Gas-Marktmodell-Verordnung 2012 entsprechenden Informationen, ist der 
Antrag als vollständig zu betrachten. 


� 
� 
Zu § 5 Abs 1:  
Die Erlassung näherer Regelungen betreffend die Rechnungslegung im Wege einer Verordnung ist 
durch § 30 GWG 2011 nicht gedeckt. Es handelt sich bei diesen Regelungen um keine einheitlichen 
Standards bezüglich der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität der gegenüber den Netzbenutzern 
und anderen Marktteilnehmern erbrachten Dienstleistungen, sodass dazu dem Vorstand der 
Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft vom 
Gesetzgeber des GWG 2011 keinerlei Kompetenz eingeräumt wurde. Ein sachlicher Grund zur 
Erlassung derartiger Regelungen ist nicht ersichtlich. § 5 ist daher vollständig zu streichen. 


Für den Fall, dass den vorstehend formulierten Bedenken nicht Rechnung getragen wird, ist § 5 
Absatz zumindest wie folgt umzuformulieren:  


Textvorschlag: 
(1) Nach erfolgter Ablesung am Ende einer Abrechnungsperiode ist vom 
Verteilnetzbetreiber die Rechnung binnen 15 Arbeitstage zu legen und dem Netzbenutzer 
im Falle getrennter Rechnungslegung umgehend zu übermitteln. 


� 
Begründung: Um die geforderte Rechnungslegung innerhalb von 14 Tagen nach Ablesung zu 
gewährleisten, müssten die Abrechnungsroutinen im Zuge der Jahresabrechnung mindestens 1-mal 
wöchentlich durchlaufen werden. Dies würde einen Personalmehraufwand und IT-Kosten 
verursachen. Um diese Kosten zu vermeiden und den derzeitigen nach arbeitsökonomischen 
Grundsätzen ausgerichteten Prozess beibehalten zu können, wonach am Ende der Ableseperiode 
der Großteil der Abrechnungen in einem Durchlauf erstellt wird, müsste der Absatz wie 
vorgeschlagen umformuliert werden. 
� 
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� 
Zu § 5 Abs 2: 
Wenn – insbesondere im Zuge der Jahresabrechnung – permanent Abrechnungsroutinen (samt aller 
Kontrollen) zu starten wären, um die 14-Tages-Frist hinsichtlich der Rechnungslegung ausgehend 
von der Ablesung einzuhalten, kann mit dem bestehenden Personal die Korrektur von Netzrech-
nungen (aufgrund von Ablesefehlern o. ä.) unter Einhaltung einer Frist von 2 Arbeitstagen nicht 
gleichzeitig gewährleistet werden, weil die Mitarbeiter/innen bereits ausgelastet sind. Um diese 
Anforderung insbesondere im Rahmen der Jahresabrechnung erfüllen zu können, wären zusätzliche 
qualifizierte Personen erforderlich. Diese Zusatzkosten könnten durch eine Verlängerung der im 
Absatz 2 genannten 2-Tages-Frist auf 5 Arbeitstage vermieden werden. 


Textvorschlag:�����  
(2) Netzrechnungen werden vom Verteilernetzbetreiber in seinem Abrechnungssystems 
binnen fünf Arbeitstagen ab Einlangen des Ansuchens um Rechnungskorrektur korrigiert 
und in korrigierter Form dem Netzbenutzer umgehend übermittelt, sofern dem 
Verteilernetzbetreiber alle für die Durchführung der Rechnungskorrektur erforderlichen 
Informationen vorliegen. 


 


 
Zu § 6 Abs 1:�� Wiederherstellung des Netzzugangs 
Die Formulierung „innerhalb eines Arbeitstages“ kann zu Unklarheiten in der Auslegung führen und 
ist daher wie folgt umzuformulieren. 
� 


Textvorschlag:�������  
(1) Der Verteilernetzbetreiber ist verpflichtet, dem Netzbenutzer die Wiederherstellung 
des Netzzugangs nach Abschaltung in Folge von Zahlungsverzug spätestens am nächsten 
Arbeitstag nach nachgewiesener Einzahlung der offenen Forderung sowie einer allfälligen 
Sicherheitsleistung unter Beachtung der Bestimmungen des GWG 2011 sowie unter der 
Voraussetzung eines aufrechten Erdgasliefervertrags anzubieten und im vereinbarten 
Zeitfenster durchzuführen. 


� 
Da die Bestimmungen des Marktmodells und die damit verbundenen Prozesse und 
Datenübermittlungen noch nicht vorliegen, ist es unmöglich, zu beurteilen, ob die Voraussetzung 
eines aufrechten Erdgasliefervertrages seitens des Verteilernetzbetreibers innerhalb eines 
Arbeitstages geprüft werden kann. Die Bestimmung ist aus heutiger Sicht daher grundsätzlich 
abzulehnen. 
� 


zu § 6 Abs 2:  
Die vorgesehene Barzahlungsmöglichkeit für offene Forderungen sowie einer allfälligen 
Sicherheitsleistung „innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten“ steht im Widerspruch zum aktuell 
in Begutachtung stehenden Ministerialentwurf zum Zahlungsverzugsgesetz, mit dem die 
Zahlungsverzugs-Richtlinie 2011/7/EU umgesetzt werden soll.  
� 


Zu § 9:  
Bei der Terminvereinbarung berücksichtigen wir gerne die Wünsche des Kunden, es sollte jedoch 
auch auf die für die Netzbetreiber geltenden Arbeitszeitbestimmungen eingegangen werden. 


Textvorschlag: 
§ 9. Verteilernetzbetreiber haben mit dem Netzbenutzer für Termine, insbesondere für 
die Durchführung von Reparaturen und Wartungen sowie Ablesungen, bei denen die 
Anwesenheit des Netzbenutzers an Ort und Stelle erforderlich ist, Zeitfenster von zwei 
Stunden zu vereinbaren, wobei auf Terminwünsche des Netzbenutzers innerhalb der 
allgemeinen Geschäftszeiten einzugehen ist.  


� 
Der Vollständigkeit halber weisen wir darauf hin, je nach interner Organisation des 
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Verteilernetzbetreibers und örtlicher Gegebenheit des Versorgungsgebiets ist ein verbindliches und 
generell einzuhaltendes Zwei-Stunden-Terminfenster für jegliche Art von Reparaturen, Wartungen 
und Ablesungen mit teilweise beträchtlichen Mehrkosten für Reservehaltung und/oder Standzeiten 
verbunden.  


� 
Zu §10 Informationen an Kunden 
Kundeninformationen erachten wir als wichtig und notwendig. In diesem Paragrafen werden 
allerdings überproportionale Kundeninformationen gefordert. Da sich inzwischen die Portokosten 
eklatant erhöht haben, werden die meisten Informationen gemeinsam mit der Endabrechnung 
versandt. 
Wir schlagen daher vor alle relevanten Informationen im Internet bzw. in der Kundenzeitung zu 
veröffentlichen und Zusatzinformationen max. den Endabrechnungen beizulegen. 
� 


Zu § 10 Abs 4:  
Die Beantwortung von Anfragen und Beschwerden innerhalb von fünf Arbeitstagen kann aufgrund 
der Einholung von erforderlichen Hintergrundinformationen auch länger dauern.  


Textvorschlag: 
(4) Auf Anfragen und Beschwerden von Netzbenutzern an den Verteilernetzbetreiber ist 
von diesem binnen fünf Arbeitstagen ab Eingang zu reagieren. Sollte eine Beantwortung 
aus nicht vom Verteilernetzbetreiber zu verantwortenden Gründen nicht binnen fünf 
Arbeitstagen möglich sein, wird der Netzbenutzer innerhalb dieser Frist über die weitere 
Vorgehensweise, voraussichtliche Dauer der Bearbeitung sowie die Kontaktdaten einer 
Ansprechperson informiert. 


� 
� 
Zu § 10 Abs 6:  
Die Aufzählung bzw. die Aufbereitung von Daten über mehrere Jahre geht weit über den Umfang 
des § 30 GWG 2011 hinaus und wird daher ausdrücklich abgelehnt.  
� 
(Unbeschadet dessen wäre als Voraussetzung für die Bekanntgabe von Daten jedenfalls zu klären, 
wie sich der Netzbenutzer online, schriftlich oder fernmündlich zu identifizieren hat, um 
missbräuchliche Abfragen hintan zu halten.) 


Die Z 8 und 9� des Abs 6 sollten auf das letzte Abrechnungsjahr begrenzt werden. 
� 
Zu Z 11 ist anzumerken, dass grundsätzlich vom Verteilernetzbetreiber keine 
Endverbrauchergruppen unterschieden werden. Auf Grund der Verpflichtung zur Gleichbehandlung 
(„Diskriminierungsverbot“) wäre dies weder zielführend noch sinnvoll. Eine diesbezügliche 
Unterscheidung würde sowohl bei der erstmaligen Kundenerfassung, als auch bei der laufenden 
Pflege der Kundendaten zu Mehraufwendungen führen, die mit den Aufgaben des 
Verteilernetzbetreibers nichts zu tun haben. Die Ziffer 11 ist daher ersatzlos zu streichen. 
� 
� 
Zu § 10 Abs 8: 
Zur Präzisierung ersuchen wir um Aufnahme folgenden Textvorschlages: 


Textvorschlag: 
(8) Der Netzbenutzer ist in geeigneter Weise darüber zu informieren, dass im Falle einer 
Selbstablesung der abgelesene Zählerstand zur Verbrauchsermittlung und -information 
zugrunde gelegt wird und damit eine exaktere Mengenermittlung gegenüber eines 
rechnerisch ermittelten Wertes erfolgt. 


  
  
Zu § 11 - Befragung der Netzkundenzufriedenheit: 
Eine Verpflichtung des Verteilernetzbetreibers zur Befragung von Kunden kann aus dem GWG 
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keinesfalls herausgelesen werden, beziehungsweise widerspricht diesem diametral (siehe § 131 Abs 
5 GWG 2011). Damit ist der gesamte § 11 jedenfalls gesetzwidrig und daher - auch wegen der mit 
den Anforderungen verbundenen Zusatzkosten ersatzlos zu streichen. Zu berücksichtigen ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass sich Kunden erfahrungsgemäß durch Befragungen oftmals 
belästigt fühlen bzw. die Rücklaufquote von Fragebögen äußerst gering ist.  
 
 
Zu § 12: 
Die Anforderungen an die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzbetriebes sind im Gaswirt-
schaftsgesetz geregelt. Eine weitergehende gesetzliche Regelung dazu durch die E-Control ist im 
Gaswirtschaftsgesetz nicht vorgesehen. Ebenso ist eine Zertifizierung im GWG nicht zwingend 
vorgeschrieben, und es ist dort auch keine Berechtigung vorgesehen, auf Basis derer die E-Control 
einen derartigen Nachweis verlangen kann.� § 12 hat daher zu entfallen. 
� 
� 
Zu § 13: 
Die Regelung des § 13 (Reporting) ist inhaltlich ident mit� §14 (2) erster Satz und kann daher 
entfallen. 
� 
� 
Zu § 14 (Allgemein): 
Die in den Punkten 1 bis 15 des Abs. 2 geforderten Kennzahlen bedeuten eine wesentliche 
Umstellung der gesamten EDV-Systeme, um diese standardisiert auswerten zu können. Darüber 
hinaus müssen teilweise zusätzliche bisher nicht geforderte Daten in die Systeme eingegeben 
werden. Dies bedeutet einen wesentlichen zusätzlichen Mehraufwand zur Dateneingabe und 
Pflege, der sich derzeit nur grob abschätzen lässt (siehe oben). 
� 
§ 14 Abs 2 würde erfordern, dass in Zukunft jeder einzelne Geschäftsfall minutiös zu erfassen und 
auszuwerten wäre. Sollte das tatsächlich so umgesetzt werden, muss� jeder kundenrelevante 
Geschäftsprozess neu abgebildet und für eine minutengenaue Erfassung von Eingang und 
Erledigung vorbereitet werden. Dies ist mit gewaltigen, systemtechnischen Umstellungen 
verbunden, die erhebliche Mehrkosten verursachen werden. Die Höhe dieser Mehrkosten könnte, 
ebenso wie der mögliche Realisierungszeitrahmen erst nach einer mehrmonatigen Vorprojektphase 
abgeschätzt werden, wird sich aber jedenfalls in der Größenordnung mehrerer Millionen Euro für 
die Erstinstallation der Systeme bewegen. 
Hinzu kommen die laufenden Erfassungen der Geschäftsfälle, die statistische Auswertung der 
Ergebnisse und die detaillierte Aufbereitung sowohl für die eigene Veröffentlichung, als auch für 
die Übermittlung an E-Control Austria.  
Problematisch ist dies insofern, als diese Verteuerung fast ausschließlich statistischen Zwecken 
dient und für den Kunden kein greifbarer Gegenwert erkennbar ist.�  
� 
� 
Zu § 14 Abs 1: 
Hier fehlt jedenfalls die Vorgabe, zu welchem Prozentsatz die Standards einzuhalten sind. Dies ist 
von Bedeutung, da eine absolute Fehlerintoleranz (100% Einhaltung als Zielgröße), einerseits zu 
erheblichen Mehrkosten bei jeglicher Art des Kundenkontaktes führt, andererseits aber, 
ungeachtet des betriebenen Aufwands, jedenfalls das Scheitern des Verteilernetzbetreibers bei 
der Einhaltung bedeutet, da schon ein einziger, nicht vorgabegemäß erledigter Geschäftsfall zu 
einer Verletzung der Verpflichtungen aus dieser Verordnung führt. Auf Grund der 
betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen Kostenentwicklung und Fehlertoleranz gibt es 
keine einzige Branche, die eine 100%ige Fehlervermeidung umsetzt. Da es sich im vorliegenden 
Fall überwiegend um Vorgaben bezüglich Kundeninformation und Kundenbequemlichkeit handelt, 
nicht jedoch um sicherheitsrelevante Kennzahlen, ist folgende Formulierung vorzuschlagen: 


Textvorschlag: 


(1) Die Standards des 2. Abschnitts bezüglich Zuverlässigkeit und Qualität gelten als erfüllt, 
wenn sie bei 95% oder mehr der bearbeiteten Geschäftsfälle eingehalten werden. 
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� 
 
Zu § 14 Abs 2 : 
Die Ermittlung der in den Ziffern 1, 2, 4, 7, 9 und 10 verlangten Prozentsätze, durchschnittliche, 
minimale und maximale Bearbeitungsdauern verlangt das Erfassen von sehr vielen Arbeitsschritten 
des täglichen Arbeits- und Geschäftsablaufes durch viele Mitarbeiter unter dem Mitprotokollieren 
von Zeitstempel in Erfassungs- und Bearbeitungssystemen. Und zwar bei Arbeitsschritten deren 
Beginn, Ende und Dauer bis dato nirgendwo aufgezeichnet wird, da er für den Erfolg der 
Erledigung des Arbeitsschrittes nicht relevant ist.  
� 
Zur Erfüllung dieser Berichtspunkte sind daher viele Arbeitsprozesse neu- oder umzugestalten, 
Aufzeichnungssysteme zu schaffen oder anzupassen, und vorhandene Geschäftssoftware zu 
erweitern oder anzupassen. Dadurch entstehen Investitions- und Betriebskosten sowie laufende 
Kosten durch die Zeitaufwendungen der Mitarbeiter der Netzbetreiber aber auch der Mitarbeiter 
der Regulierungsbehörde, denen eine zweifelhafte Aussage über die Qualität der Netzdienst-
leistungen gegenübersteht. 
� 
Aufgrund der mit der� Umsetzung des §14 Abs 2 dieses Verordnungsentwurfes verbundenen enorm 
hohen und laufenden Aufwandes für alle Verteilernetzbetreiber ist diese Bestimmung im Hinblick 
auf� § 30 GWG 2011 völlig unverhältnismäßig. Die Kennzahlen sind daher streng nach den Vorgaben 
von § 30 und § 131 GWG 2011 und im Maximum mit dem dort vorgesehenen Umfang zu gestalten. 
Eine überschießende Erweiterung und Selbstinterpretation durch E-Control ist abzulehnen. 
� 
Weiters� widerspricht jegliche Unterscheidung nach Art des Endverbrauchers (Z 2, 4, 6 und 7) dem 
Gebot der Gleichbehandlung und ist dem Verteilernetzbetreiber auf Grund der vorliegenden 
Anlageninformationen auch nicht möglich. Eine diesbezügliche Ersterfassung wäre sehr aufwändig 
und die laufende Datenpflege nahezu unmöglich. Ein Mehrwert an Information ist nicht ersichtlich, 
verursacht jedoch erhebliche Mehrkosten. 
� 
Zu den einzelnen Ziffern ist inhaltlich anzuführen: 


Zu Z 1: 
Aufgrund der obigen Ausführungen ersuchen wir um Aufnahme des folgenden Textvorschlages:  


Textvorschlag: 


1. Anteil (in %) der Nichteinhaltung der in § 3 bis § 10 genannten Standards sowie Angabe 
von Gründen  


Zu Z 3 und 5: 
Hierbei handelt es sich um statistische Kennzahlen und nicht um Qualitätsmerkmale. 


Da diese Punkte keine Aussage über die Qualität der Netzdienstleistungen (siehe dazu auch § 30, 
Absatz (2), GWG) liefern, sind sie zu streichen. Dem Anschein nach sollen diese nur unter dem 
Gesichtspunkt „wäre interessant zu wissen“ eingeführt werden. 


Zu Z 6: 
Hierbei handelt es sich um eine frei vereinbarte Frist zwischen Netzbenutzer und 
Verteilernetzbetreiber, welche in vielen Fällen sowohl von Bedürfnissen des Netzbenutzers als 
auch Anforderungen von Dritten beeinflusst wird. Der Punkt ist daher zu streichen. 


Zu Z 8: 
Für die in diesen Punkt vorgesehenen Zeitwerte gilt das zu § 14 – Allgemein angeführte. Zusätzlich 
ist darauf hinzuweisen, dass die Mitprotokollierung von Gründen für Rechnungskorrekturen in 
keinem Abrechnungssystem vorgesehen und enthalten ist. Hierzu wären aufwändige 
Programmanpassungen erforderlich, deren Kosten in keiner Relevanz zum erwartbaren 
Qualitätsgewinn stehen, da nicht davon auszugehen ist, dass Rechnungskorrekturen ausschließlich 
aufgrund „mangelhafter“ Arbeit des Netzbetreibers verursacht werden. 
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Zu Z 10: 
Die Kategorien a), b) und e) sind eng verzahnt und naturgemäß nicht unabhängig voneinander 
zuordenbar. Die vorliegende Aufzählung bedingt daher eine willkürliche Zuordnung innerhalb 
dieser Punkte. Eine Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Verteilernetzbetreibern innerhalb dieser 
Kategorien ist daher nicht gegeben. 


Zu Z 11: 
Ist zu streichen aufgrund unserer Stellungnahme zu § 11. 


Zu Z 12 und 13: 
Die Anzahl und die Dauer der Abschaltungen kann vom Verteilnetzbetreiber nicht beeinflusst 
werden, liefert keine Aussage zur Qualität der Netzbetreiber und ist daher zu streichen. 


� 


Zu §15: 
Auf Grund erheblicher innerbetrieblicher Anpassungen bei den Verteilernetzbetreibern unter 
Berücksichtigung eines noch nicht vorliegenden Marktmodells ist eine Umsetzung per 1. Jänner 
2013 keinesfalls machbar! 
� 
� 
Zu § 16:  
Nach heutigem Wissensstand kann eine Umsetzung, vor allem soweit es die statistischen 
Kennzahlen betrifft, deutlich länger als zwölf Monate in Anspruch nehmen. Im Falle komplexer IT-
Anpassungen ist hier mit vierundzwanzig Monaten zu rechnen. Überdies kann eine Umsetzung nur 
nach Vorliegen aller relevanten Marktmodell-Verordnungen eingeleitet werden. Davon ausgehend, 
könnte das System 2013 und 2014 implementiert werden. Dies ermöglicht eine detaillierte 
Geschäftsfallerfassung erstmals vollständig für 2015. Die darauf basierende Meldung an E-Control 
ist somit am 31. März 2016 erstmals darstellbar. 
� 
� 
� 
III. Zum Vorblatt: 


Inhalt:  
Es bestehen bereits Qualitätsstandards seit 2006. Auch aus dem zuletzt veröffentlichten 
Monitoringbericht 2009-2010 lässt sich kein Handlungsbedarf in Bezug auf verschärfte 
Qualitätskriterien ableiten. [Zitat aus der Presseaussendung der E-Control v. 7.11.2011: 
„Insgesamt können wir die Leistungen der Gasnetzbetreiber durchaus als zufriedenstellend 
bezeichnen. ….“] 
 
Die Sicherheit für Gasverteilernetze ist seit Jahrzehnten anderweitig geregelt. Der vorliegende 
Entwurf hat keinerlei Auswirkungen auf die technische Sicherheit der Gasverteilernetze. Auch ist 
anzumerken, dass die Standards für Zuverlässigkeit und Qualität in Österreich generell als sehr gut 
einzustufen sind, wie auch im aktuellen Marktbericht der E-Control Austria nachzulesen ist.�  


Alternativen:  
Natürlich gäbe es Alternativen: Beibehaltung des bestehenden hohen Qualitätsstandards, wie er in 
den gültigen Marktregeln bereits besteht. Diese Anforderungen (z.B. aus Kapitel XII der Muster AB-
VN) könnten in eine Verordnung umgesetzt werden. Weiters könnte auf die hochdetaillierte 
Datenerfassung und die damit verbundenen Mehrkosten verzichtet werden. 
� 
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Es wird auf die oben angeführten� Kosten verwiesen, die auch die Wirtschaft belasten werden. Die 
Mehrkosten bei E-Control für die Auswertung und Interpretation der gelieferten Daten sind dabei 
noch nicht berücksichtigt, werden aber ebenfalls auf die Netznutzungsentgelte umgelegt. 
� 
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Finanzielle Auswirkungen:  
Die gleichen Auswirkungen sind natürlich auch in den Bundes- und Landesbudgets anzusetzen, 
soweit sie Netznutzungsentgelte für öffentliche Gebäude betreffen. 
� 
� 
� 
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PRÄAMBEL 


Die Bestimmungen der Gasdienstleistungsqualitäts-VO adressieren die Themen Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Qualität, die vordergründig Netzbenutzern, welche Endverbraucher iSv 
§ 7 Abs 1 Z 11 GWG 2011 sind, zu Gute kommen sollen. Mit Ausnahme der Bestimmungen 
zu Netzzutritt, Netzzugang sowie Netzrechnungslegung stellen die Bestimmungen der Gas-
dienstleistungsqualitäts-VO folglich Verpflichtungen der Verteilernetzbetreiber mit entspre-
chender Kundengruppe dar. 


 


Gas Connect Austria GmbH ist ein Kombinationsnetzbetreiber, sohin Fernleitungsnetzbetrei-
ber als auch Verteilernetzbetreiber. Als Verteilernetzbetreiber verfügt Gas Connect Austria 
GmbH jedoch lediglich über eine Handvoll Großkunden. 


 


Gas Connect Austria GmbH vertritt daher die Ansicht, dass sie hinsichtlich vieler Bestim-
mungen nicht unter die Gasdienstleistungsqualitäts-VO fällt, weil diese entweder gar nicht 
anwendbar sind oder deren Anwendbarkeit einen unverhältnismäßigen Aufwand hinsichtlich 
IT-Implementierung und Humanressourcen nach sich zieht (vgl explizit zu Qualitätsstandards 
der Netzdienstleistung VwGH 28.1.2008, 2007/04/0084). 


 


Aus diesem Grund schlägt Gas Connect Austria GmbH einen gesonderten Ausnahmekata-
log für die Anwendbarkeit der Gasdienstleistungsqualitäts-VO vor. 


 


In allen weiteren Punkten, soweit für Gas Connect Austria GmbH anwendbar, wird im Übri-
gen auf die Stellungnahme des Fachverbandes Gas Wärme verwiesen. 
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1 STELLUNGNAHME ZUM ENTWURF DER 


GASDIENSTLEISTUNGSQUALITÄTS-VERORDNUNG 


1.1 REGELUNGSGEGENSTAND 


FORMULIERUNGS-


VORSCHLAG 
§ 1 Abs. 1: 


Diese Verordnung bestimmt Standards für Netzbetreiber bezüglich der 
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität der gegenüber dem Netzbenut-
zer erbrachten Dienstleistungen und Kennzahlen zur Überwachung der 
Einhaltung dieser Standards. 


§ 1 Abs. 2: 


Diese Verordnung gilt unter der Maßgabe der folgenden Ausnahmen: 


1. § 6 Abs 2 gilt nicht für Kunden mit Lastprofilzähler und Einspeiser; 


2. § 7 Abs 3 gilt nur gegenüber Entnehmern; 


3. § 10 Abs 6 Z 10 gilt nicht für Übergabemessungen mit Mengenumwer-
ter; 


4. §§ 11, 13 und 14 Abs 2 gelten nur für Netzbetreiber, an deren Netz 
mehr als 1000 Anlagen von Netzbenutzern angeschlossen sind.  


BEGRÜNDUNG  Zu § 1 Abs. 2 Z. 1: Zu § 1 Abs. 2 Z. 1: Die Einräumung der Möglich-
keit zur Barzahlung sowie zur Leistung allfälliger Sicherheiten „zu-
mindest innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten“ erscheint  im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmern entbehrlich und setzt dar-
über hinaus ein entsprechendes Kundenservicecenter voraus. Im 
Lichte der Kundenstruktur der Gas Connect Austria GmbH wäre die 
Einrichtung eines Kundenservicecenter mit eigenen Öffnungszeiten 
hinsichtlich Humanressourcen im Lichte des Erk VwGH 28.1.2008, 
2007/04/0084, überschießend. 


 Zu § 1 Abs. 2 Z. 2: Es soll klargestellt werden, dass die Arbeiten zur 
Wiederaufnahme der Netzdienstleistung gegenüber Einspeisern 
grundsätzlich in der Normalarbeitszeit erfolgen können. 


 Zu § 1 Abs. 2 Z. 3: Auch diese Ausnahmebestimmung dient der Klar-
stellung. Für Übergabemessungen mit Mengenumwertern sind diese 
Angaben weder notwendig noch sinnvoll.  


 Zu § 1 Abs. 2 Z. 4: Unter einer Mindestanzahl sind die statistischen 
Erhebungen fragwürdig; bei einer noch kleineren Anzahl könnten 
auch Datenschutzbedenken auftreten, da dann Rückschlüsse auf die 
betroffenen Netzbenutzer gezogen werden könnten. 
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1.2 STÖRFÄLLE UND VERSORGUNGSUNTERBRECHUNGEN 


FORMULIERUNGS-


VORSCHLAG 
§ 7 Abs. 1: 


Bei geplanten Versorgungsunterbrechungen und Einschränkungen der 
Einspeisemöglichkeit sind die betroffenen Netzbenutzer sowie im Falle 
von Endverbrauchern die betroffenen Versorger  mindestens fünf Tage 
vor Beginn in geeigneter Weise zu verständigen und über die voraus-
sichtliche Dauer der Versorgungsunterbrechung oder der Einschränkung 
der Einspeisemöglichkeit zu informieren. 


BEGRÜNDUNG  Es erscheint sinnvoll, dass auch der Versorger über jegliche Störfälle 
und Versorgungsunterbrechungen in gleicher Weise wie der betroffe-
ne Netzbenutzer in Kenntnis gesetzt wird. 
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QND G VO Begutachtung 


Stellungnahme der Gasnetz Steiermark GmbH zum 


Begutachtungsentwurf der Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


die 	Gasnetz 	Steiermark 	GmbH 	erlaubt 	sich 	zum 	vorliegenden 	Begutachtungsentwurf 	der 


Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung nachfolgende Stellungnahme zu erstatten: 


Für die Gasnetz Steiermark GmbH hat die zuverlässige Versorgung von bestehenden Kunden bzw. die 


Erschließung neuer Kunden einen hohen Stellenwert. Dies zeigt sich an den diversen Statistiken betreffend 


Versorgungssicherheit in der Steiermark aber auch an den Ergebnissen von Kundenzufriedenheitsbefragungen, 


die von der Gasnetz Steiermark bereits seit 2005 durchgeführt werden. Weiters besteht in unserem 


Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem, das die Grundlage für ständige Verbesserungen der Qualität 


und Sicherheit unserer Prozessabläufe ist. 


Der vorliegende Verordnungstext läßt aus unserer Sicht völlig außer Acht, dass der Energieträger Erdgas, und 


damit auch der Gasnetzbetreiber, im Wettbewerb mit anderen Energieträger steht und es daher nur möglich 


ist, Kunden als solche zu gewinnen bzw. zu erhalten, wenn wir diese zufrieden stellen können. Die Erbringung 


von Qualität bei der Dienstleistung war daher immer schon zwingendes Erfordernis für Gasversorger und 


Netzbetreiber, und wird durch die zusätzlichen gesetzlichen Regelungen und Aufzeichnungs- und 


Nachweispflichten nicht verbessert. 


Gasnetz Steiermark GmbH, A-8010 Graz, Leonhardgürtel 10, Telefon +43 (0) 316 9000-0, Fax +43 (0) 316 9000-28 400 
Ein Unternehmen der Energie Steiermark, gasnetz@e-steiermark.com , www.e-steiermark.com  
Sitz Graz, FN 242892 w, Landesgericht für ZRS Graz, ATU 57910103, DVR 4004331 
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Viele der im Begutachtungsentwurf als einzuhaltende Punkte für die Dienstleistungsqualität angeführten 


Kriterien, und aLLe zu erfassenden und nachzuweisenden Kennzahlen, erfordern umfangreiche Eingriffe in die 


laufenden Geschäftsprozesse und in bestehende EDV-Hard- und Softwaresysteme, um die Daten generieren zu 


können, die als Nachweis gefordert werden. Die Ermittlung von verlangten Prozentsätzen, durchschnittliche, 


minimale und maximale Bearbeitungsdauern, verlangt in sehr vielen Arbeitsschritten des täglichen Arbeits-


und Geschäftsablaufes das Erfassen von Zeit- oder Mengenwerten durch viele Mitarbeiter, und das Mitführen 


von Zeitstempel in Erfassungs- und Bearbeitungssystemen, damit die geforderten Kennwerte ermittelt werden 


können. Die dafür erhobenen Kosten für die Gasnetz Steiermark betragen aus heutiger Sicht für die Umsetzung 


zwischen 0,2 und 0,4 Mio. € bzw. für den laufenden Betrieb ca. 0,2 Mio. €. Diese Kosten sind derzeit in der 


Kostenbasis für die Tarifierung nicht enthalten. 


Ad §§ 2-4:  
Generell ist anzumerken, dass der Verordnungstext Fristen an unterschiedlichen Stellen in Tagen, Arbeitstagen 
oder Wochen regelt. Die Regelung sollte einheitlich sein und in bewährter Weise (wie in den bisherigen 


Sonstigen Marktregeln und den genehmigten Verteilernetzbedingungen Gas vorgesehen) in Arbeitstagen sein. 


Ad § 5: 


Die Erlassung näherer Regelungen betreffend die Rechnungslegung im Wege einer Verordnung ist durch § 30 


GWG 2011 nicht gedeckt. Es handelt sich bei diesen Regelungen um keine einheitlichen Standards bezüglich 


der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität der gegenüber den Netzbenutzern 


und anderen Marktteilnehmern erbrachten Dienstleistungen, sodass dazu dem Vorstand der E- Control vom 
Gesetzgeber im Rahmen des GWG 2011 keinerlei Kompetenz eingeräumt wurde. Ein sachlicher Grund zur 
Erlassung derartiger Regelungen ist nicht ersichtlich. 


§ 5 ist vollständig zu streichen! 


Andernfalls ist zumindest wie folgt zu formulieren: 


Für den Fall, dass den vorstehend formulierten Bedenken nicht Rechnung getragen wird, sind folgende 
Umformulierungen notwendig. 


Ad § 5 (1): 


Die Forderung, die Rechnungslegung innerhalb von 14 Tagen nach erfolgter Ablesung am Ende einer 


Abrechnungsperiode zu gewährleisten, würde bedeuten, dass bei der Jahresendabrechnung der Gasnetz 


Steiermark, die jeweils mit Ende September erfolgt, die Rechnungslegung auf das Datum der Kundenablesung 


abzustellen ist und nicht auf das Datum der Beendigung des Ablesezeitraumes (derzeit benötigt die Gasnetz 


Steiermark 4 Wochen für die Datenbringung zur Jahresendabrechnung). Die derzeit vorhandene Formulierung 


erfordert eine Anpassung der vorhandenen Prozesse und verursacht auch eine Erhöhung des notwendigen 


Personalaufwandes für den Zeitraum der Ablesung. 


Um die dabei zusätzlich anfallenden Kosten vermeiden und den derzeitigen nach arbeitsökonomischen 


Grundsätzen ausgerichteten Prozess beibehalten zu können, wonach am Ende der Ableseperiode der Großteil 


der Abrechnungen in einem Durchlauf erstellt werden, müsste die Formulierung des entsprechenden Absatzes 


in der Verordnung wie folgt lauten: 


§ 5. (1) Nach Abschluss des Ablesezyklus am Ende der Abrechnungspedode ist vom Verteilernetzbetreiber 


binnen 15 Arbeitstagen eine Rechnung zu legen und dem Netzbenutzer im Falle der getrennten 


Rechaungslegung-umgehend zu übermitteln. 
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Ad § 5 (2): 


Wenn - insbesondere im Zuge der Jahresabrechnung - permanent Abrechnungsroutinen (samt aller 


Kontrollen) zu starten wären, um die 14-Tages-Frist hinsichtlich der Rechnungslegung ausgehend von der 


Ablesung einzuhalten, kann mit dem bestehenden Personal die Korrektur von Netzrechnungen (aufgrund von 


Ablesefehlern o. ä.) unter Einhaltung einer Frist von 2 Arbeitstagen nicht gleichzeitig gewährleistet werden, 


weil die Mitarbeiter/innen einschließlich der gesetzlich edaubten max. Überstunden bereits ausgelastet sind. 


Um diese Anforderung insbesondere im Rahmen der Jahresabrechnung erfüllen zu können, ist eine 


qualifizierte Kraft erforderlich. 


§ 5. (2) Netzrechnungen werden vom Verteilernetzbetreiber in seinem Abrechnungssystems binnen fünf 


Arbeitstagen ab Einlangen des Ansuchens um Rechnungskorrektur korrigiert und in korrigierter Form dem 


Netzbenutzer umgehend übermittelt, sofern dem Verteilernetzbetreiber alle für die Durchführung der 


Rechnungskorrektur erforderlichen Informationen vorliegen. 


Ad § 6 (1): 


Der Verteilernetzbetreiber ist verpflichtet, dem Netzbenutzer die Wiedereinschaltung ... innerhalb eines 


Arbeitstages ... nach nachgewiesener Einzahlung ... anzubieten ... und durchzuführen. Abgesehen von der 


theoretischen Durchführbarkeit wäre anzustreben die Frist zu verlängern. Diese Frist soll dann zu laufen 


beginnen, wenn der Kunde mit dem Anliegen nach Wiedereinschaltung an den Netzbetreiber herantritt. Damit 


würde die Verpflichtung des Netzbetreibers, dem Kunden die Wiedereinschaltung von sich aus anbieten zu 


müssen, fallen. Andernfalls wäre es notwendig, einen automatisierten Prozess zu installieren der zusätzliche 


IT-Kosten verursacht. 


§ 6. (1) sollte wie folgt lauten: Der Verteilernetzbetreiber ist verpflichtet, dem Netzbenutzer auf Wunsch 


die Wiederherstellung des Netzzugangs, nach Abschaltung in Folge von Zahlungsverzug innerhalb von 2 


Arbeitstagen nach nachgewiesener Einzahlung der offenen Forderung sowie einer allfälligen 


Sicherheitsleistung unter Beachtung der Bestimmungen des GWG 2011 sowie unter der Voraussetzung 


einer aufrechten Erdgasliefervertrages anzubiet-en-und durchzuführen. 


Ad § 7 (2): 


Dieser Absatz ist für den Großteil der Störfälle nicht umsetzbar. Das Erreichbarkeitspersonal ist mit der 


Behebung des Störfalls beschäftigt. Es müsste zusätzliches Personal im E-Dienst aufgenommen werden, um 


eine Verständigung der Kunden durchführen zu können. Wie eine diesbezügliche Information in den 


Nachtstunden erfolgt ist ungeklärt. Bei langanhaltenden Störungen ist eine Verständigung möglich und wird 


auch bisher mündlich durchgeführt. Eine diesbezügliche Dokumentation liegt derzeit nicht vor. 


Ad § 8 (1) und (2):  


(1) Hierzu schlagen wir vor, eine Regelung dahingehend zu finden, wonach eine Vorabverständigung des 


Endverbrauchers nur dann zu erfolgen hat, wenn der Endverbraucher beim ersten Ableseversuch nicht 


anwesend war und ein Zutritt zum Zähler deshalb nicht möglich war. 


(2) Bei unangekündigter Ablesung muss der Endverbraucher über die durchgeführte Ablesung unter Angabe 


des Zählerstandes informiert werden. Dafür sind Karten vorzubereiten, die am sinnvollsten der Ableser sofort 


in den Briefkasten des Kunden werfen soll. 


Die Formulierung unter § 8 (2) sollte wie folgt ergänzt werden: Erfolgt die Ablesung unangekündigt und 


in Abwesenheit des Netzbenutzers, ist der Netzbenutzer über die durchgeführte Ablesung umgehend in 


geeigneter Weise zu informieren." 
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Ad § 9: 


Das Zeitfenster von zwei Stunden muss auf Werktage eingeschränkt werden. 


Textvorschlag § 9.: Verteilernetzbetreiber haben ... Zeitfenster von zwei Stunden an Werktagen in der Zeit 


von 7:00 bis 18:00 Uhr zu vereinbaren, ... 


Ad § 11: 


Wie bereits in der Einleitung festgehalten, werden von der Gasnetz Steiermark bereits Erhebungen betreffend 


Zufriedenheit der Netzkunden — jedoch mittels Stichprobe - seit Jahren durchgeführt. Auch die Gestaltung der 


Fragebögen und die Inhalte der Fragen erfolgten in Anlehnung an die dem Fachverband von den einzelnen 


Netzgesellschaften vorliegenden Formularen. Bei den nun neu vorliegenden Anforderungen für die 


Netzbenutzerzufriedenheit ist vor allem der Kostenfaktor zu erwähnen. Der Aufwand für die zusätzliche 


Befragung der Endverbraucherzufriedenheit inkL Auswertung durch ein externes unabhängiges Institut beträgt 


38.000,- EUR. 


Eine Auswertung aller betroffenen Netzbenutzer ist derzeit EDV-technisch nicht möglich. Dies erfordert 


ebenfalls Anpassungen in den Systemen (CRM, SAP-PM, GIS, SDK) mit erheblichen Kosten. Zu berücksichtigen 


ist auch, dass sich Kunden durch Befragungen oftmals belästigt fühlen. 


Eine Verpflichtung des Verteilernetzbetreibers zur Befragung von Kunden kann aus dem GWG keinesfalls 


herausgelesen werden beziehungsweise widerspricht diesem diametral. Der gesamte § 11 ist jedenfalls 


gesetzwidrig und daher — vor allem wegen der mit den Anforderungen verbundenen Zusatzkosten ohne 


Zusatznutzen - zu streichen. 


Für den Fall, dass den vorstehend formulierten Bedenken nicht Rechnung getragen wird, sind folgende 


Umformulierungen notwendig. 


Ad § 11 (2):  


Bei § 11 Abs. 2 Pkt.3, „Vornahme von Betragskorrekturen auf der Rechnung", § 11 Abs. 2 Pkt. 4, 


„Versorgungsunterbrechung" und § 11 Abs. 2 Pkt. 5 „wesentliche Wartungs-, inkl. Nacheichungs- sowie 


Reparaturarbeiten an den von ihnen benutzten gastechnischen Anlagen des Netzbetreibers" sind genauere 


Definitionen des Umfanges wünschenswert. Die Spezifikation der Gastechnischen Anlagen die vom 


Netzbenutzer benutzt werden, ist jedenfalls erforderlich. Vorschlag: „Anlagen ab dem Hausanschluss." Vor 


allem bei der Versorgungsunterbrechung soll der zu befragende Kundenkreis auf die unmittelbar Betroffenen 


eingeschränkt werden. 


Bei den gastechnischen Anlagen ist besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass es nur Geräte betrin auf die 


der Gasnetzbetreiber auch wirklichen und unmittelbaren Einfluss besitzt. 


Ad § 11 (3):  
Die Definition „zeitnah" müsste für jede Kategorie festgelegt werden. 


Ad § 11 (6): 


Auf Grund der gewünschten Beschäftigung eines externen Auswertungsinstitutes erscheint der Termin für die 


Vorlage der ermittelten Ergebnisse der statistischen Auswertung mit 1. März für das vergangene Kalenderjahr 


sehr ambitioniert. Realistisch ist ein Termin um die Jahresmitte. Für die Präsentation der Ergebnisse in 


geeigneter Weise sollte die Übermittlung derselben an die Regulierungsbehörde ausreichend sein. Von der 
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Veröffentlichung auf der Internetpräsenz des jeweiligen Verteilernetzbetreibers soll daher Abstand genommen 


werden können. 


Ad § 14:  
Wie bereits mehrmals erwähnt bedeuten die in den Punkten 1 bis 15 (Abs. 2) geforderten Kennzahlen eine 


wesendiche Umstellung der gesamten EDV-Systeme um diese standardisiert auswerten zu können. Darüber 


hinaus müssen teilweise zusätzliche bisher nicht geforderte Daten in die Systeme eingegeben werden. Dies 


bedeutet einen wesenthchen zusätzlichen Mehraufwand zur Dateneingabe und Pflege vieler Bereiche im 


Unternehmen. 


Ad § 14 (2) Pkt. 4:  
Die Darstellung der Bearbeitungsdauer ist derzeit nicht möglich, da der Beginn des Antrages zum Netzzugang 


nicht eindeutig ist. Vorschlag: Start des Prozesses Netzzugang mit schriftlicher Anforderung des Netzbenutzers 


inkl. aller vollständigen Unterlagen (Atteste) bis Freischaltung der Anlage. 


Wir ersuchen Sie höflichst, unsere Einwände in der Erstellung der Verordnung einfließen zu lassen. 


Mit freundlichen Grüßen 


Gasnetz Steiermark GmbH 


(itY 


i.V. Ing. Wilhelm Graf 
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Herrn  
Mag. Michael Schmöltzer 
Leiter Abteilung Gas  
Energie-Control Austria 
Rudolfsplatz 13a 
1010 Wien 
 
per mail an: qnd-gas@e-control.at  
karoline.steinbacher@e-control.at 
 
 
 
 Wien, am 20. April 2012 
  
 
 
Entwurf Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung  
Stellungnahme der Industriellenvereinigung    
 
 
Sehr geehrter Herr Mag. Schmöltzer! 
 
Die Industriellenvereinigung (IV) dankt für die Übermittlung des Entwurfs zur 
Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung und nimmt dazu wie folgt Stellung: 
 
Allgemeines 
 
Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf werden Standards für Netzbetreiber 
bezüglich der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität gegenüber den Netzbenutzern 
erbrachten Dienstleistungen sowie Kennzahlen zur Überwachung der Einhaltung 
dieser Standards festgelegt.  
 
Die IV begrüßt ausdrücklich die Zielsetzungen der Verordnung zur Steigerung der 
Qualität bei der Erbringung von Gasnetzdienstleistungen und für mehr Transparenz 
für die Netzbenutzer. Dies wird insbesondere unterstützt weil es aufgrund der 
besonderen Rolle des Netzbetreibers von hoher Relevanz ist, den Netzbenutzer 
ausreichend über seine aus dem Vertragsverhältnis mit dem Netzbetreiber 
erwachsenden Rechte zu informieren.  
 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der vorliegende Verordnungsentwurf 
deutlich über die zugrundeliegende Regelung des § 30 GWG 2011 hinausgeht. Es 
muss daher sichergestellt werden, dass dies verfassungsrechtlich konform ist. Die 
einzelnen in Folge genannten Bestimmungen sind insbesondere darauf kritisch zu 
prüfen.  
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Im Einzelnen  
 
Ad § 3 Abs. 1:  
Die Frist von 14 Tagen kann nur dann eingehalten werden wenn im Bereich des 
anzuschließenden Objektes eine Verteilerleitung bereits vorhanden ist. Ist keine 
Verteilerleitung vorhanden, ist grundsätzlich eine umfangreiche Erhebung 
(Netzausbaukonzept, Netzberechnung, Vereinbarung mit Grundstücksbesitzer, etc.) 
erforderlich, die nicht innerhalb der Frist von 14 Tagen durchgeführt werden kann. 
Daher kann bei diesen Anfragen nur mit einem konkreten Vorschlag, wie in  
3 § Abs. 2 vorgesehen, betreffend die weitere Vorgangsweise, reagiert werden. 
 
Es wird angemerkt, dass der Verordnungstext Fristen an unterschiedlichen Stellen in 
Tagen, Arbeitstagen oder Wochen regelt. Die Regelung sollte einheitlich gestaltet  
sein, auch um Unklarheiten zu vermeiden.   
 
Ad § 3 Abs. 4:  
Diese Frist ist in vielen Fällen abhängig von einer Vorleistung des Netzbenutzers 
sowie einer Abhängigkeit von Dritten (z.B. Straßenerhalter), die Verbindlichkeit der 
Frist kann daher nur für in der Sphäre des Netzbetreibers gelegene Umstände 
zugesagt werden. 
Grundsätzlich liegt es im Interesse des Verteilnetzbetreibers einen Kunden so rasch 
wie möglich an das Gasnetz anzuschließen.  
 
Ad § 5: 
Es werden unter den einzelnen Punkten Zeiträume nach Arbeitstagen und nach 
Wochen gemischt festgelegt. Es sollten daher die Fristen einheitlich geregelt werden. 
 
Ad § 5 Abs. 1:  
Es ist zu prüfen, ob die Erlassung näherer Regelungen betreffend die 
Rechnungslegung im Wege einer Verordnung ist durch § 30 GWG 2011 gedeckt ist. 
Es handelt sich bei diesen Regelungen um keine einheitlichen Standards bezüglich 
der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität der gegenüber den Netzbenutzern und 
anderen Marktteilnehmern erbrachten Dienstleistungen, sodass die Erlassung 
derartiger Regelungen kritisch hinterfragt wird. 
 
Ad § 6 Abs. 2:  
Die vorgesehene Barzahlungsmöglichkeit „innerhalb der allgemeinen 
Geschäftszeiten“ steht im Widerspruch zum aktuell in Begutachtung stehenden 
Ministerialentwurf zum Zahlungsverzugsgesetz, mit dem die Zahlungsverzugs-
Richtlinie 2011/7/EU umgesetzt werden soll. Dies sollte nochmals geprüft werden. 
 
Ad § 7:  
Bei Störfällen bzw. Versorgungsunterbrechungen wäre ggf. der Versorger ebenfalls 
zu verständigen. 
 
Ad § 7 Abs. 1: 
Für die festgelegte Frist von 5 Tagen gilt gleiches wie bereits oben erwähnt, die Frist 
sollte als 5 Arbeitstage definiert werden. 
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Ad § 8 Abs. 1: 


Für die festgelegte Frist von 14 Tagen gilt gleiches wie bereits oben erwähnt, die 
Frist sollte als 14 Arbeitstage definiert werden. 
 
Ad § 10 Abs. 6:  
Die Aufzählung bzw. die Aufbereitung von Daten über mehrere Jahre geht über den 
Umfang des § 30 GWG 2011 hinaus und wird daher kritisch hinterfragt.   
 
Ad § 10 Abs. 6 Z 10 :  
Diese Bestimmung ist für Übergabemessungen mit Mengenumwerter nicht 
anwendbar. 
 
Ad § 10 Abs. 8: 
Der Absatz sollte lauten wie folgt: „Der Netzbenutzer ist in geeigneter Weise darüber 
zu informieren, dass im Falle einer Selbstablesung der abgelesene Zählerstand zur 
Verbrauchsermittlung und -information zugrunde gelegt wird und damit eine exaktere 
Mengenermittlung gegenüber eines rechnerisch ermittelten Wertes erfolgt.“   
 


Ad § 11 Abs. 2: 


Unter der Aufzählung werden unter „Versorgungsunterbrechungen“, und „ 
wesentliche Wartungs-, inkl. Nacheichungs- sowie Reparaturarbeiten“ zwingende 
Gründe für eine Kundenbefragung aufgezählt, wobei die Begründung für diese 
Unterbrechungen nicht ausschließlich vom Netzbetreiber zu vertreten sind, bzw. sich 
aus teils technischen teils rechtlichen Gründen ergibt. 


Da dies unter Umständen auch eine große Anzahl von Befragungsdurchführungen 
auslöst, wird die Zweckmäßigkeit dieser Bestimmung hinterfragt. 
 
Ad § 14 Abs. 2:  
Die Ermittlung einer Reiher dieser Punkten (zB Ziffer 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10) verlangten 
Prozentsätze, durchschnittliche, minimale und maximale Bearbeitungsdauern 
verlangt das Erfassen von sehr vielen Arbeitsschritten und Details. Zur Erfüllung 
dieser Berichtspunkte sind daher viele Arbeitsprozesse neu- oder umzugestalten, 
Aufzeichnungssysteme zu schaffen oder anzupassen, und vorhandene 
Geschäftssoftware zu erweitern oder anzupassen. Dies verursacht zudem 
zusätzliche Kosten und einen hohen und laufenden Aufwand bei den 
Verteilnetzbetreibern.  


Es wird daher ersucht, die erforderlichen Kennzahlen darauf anzupassen, insofern 
tatsächlich Aussage über die Qualität der Netzdienstleistungen gegenüberstehen.  
 
Grundsätzliches Qualitätsmerkmal ist die Termintreue und nicht die Dauer der 
Bearbeitung, die durch Kundenwünsche beeinflusst wird.  Zudem ist die Beurteilung 
der Qualität durch den Kunden im Rahmen der Netzbenutzerzufriedenheitsbefragung 
wahrscheinlich aussagekräftiger. 
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Ad §§ 11, 13 und 14 Abs 2 : 
Abschließend wird festgehalten, diese Bestimmungen kritisch zu überprüfen, ob 
diese nicht nur für Netzbetreiber mit einer Mindestanzahl an Netzbenutzern (an deren 
Netz mehr als z.B. 1000 Anlagen von Netzbenutzern angeschlossen sind) gelten 
sollen. Zumal unter einer Mindestanzahl auch Datenschutzbedenken auftreten 
könnten, da dann Rückschlüsse auf die betroffenen Netzbenutzer gezogen werden 
könnten.  
 
 
 
Die Industriellenvereinigung dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme und ersucht 
um Berücksichtigung der genannten Anliegen. 
 
Mit besten Grüßen   
 
 
 
 
DI Dieter Drexel eh Mag. Isabella Meran-Waldstein eh 
Stv. Bereichsleiter Industriepolitik 
 
 
 








   


Bankverbindung: RLB NÖ-Wien, Kto.-Nr. 85.506, BLZ 32 000, IBAN: AT 45 32000 00000085506, BIC-Code: RLNWATWW 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Entwurf der Verordnung des Vorstands der E-Control über Qualitätsstandards für die 


Netzdienstleistung für an das Netz angeschlossene Endverbraucher 


(Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung) - Stellungnahme    


 


Wien, 20. April 2012 


 


Die Landwirtschaftskammer Österreich nimmt zu dem im Betreff angeführten Entwurf wie 


folgt Stellung: 


 


Allgemeine Anmerkungen: 


Die Landwirtschaftskammer Österreich erinnert betreffend Netzzutrittsentgelt an die 


Forderung von Ausnahmeregelungen vom Netzzutritts- und Netzbereitstellungsentgelt für 


Erzeuger biogener Gase in der Stellungnahme zum Gaswirtschaftsgesetz. 


 


Anmerkungen im Detail: 


Zu § 7, Störfälle und Versorgungsunterbrechung: 


Geplante, notwendige Netzunterbrechungen können Betreibern von Biomethan-


einspeiseanlagen mit einer entsprechenden Vorlaufzeit von mindestens fünf Tagen 


angekündigt werden. Die rechtzeitige Information der Betreiber ermöglicht die optimale 


Vorbereitung für den Stillstand der Einspeisung. Bei der Unterbrechungsplanung ist 


insbesondere auf die kürzest mögliche Dauer sowie die möglichst vollständige Vermeidung 


von Verlängerungen aufgrund arbeitsfreier Tage Rücksicht zu nehmen. 


 


Die Landwirtschaftskammer Österreich ersucht um Berücksichtigung der vorgebrachten 


Punkte und steht für weitergehende Gespräche gerne zur Verfügung. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


 


gez. Gerhard Wlodkowski     gez. August Astl   


Präsident der       Generalsekretär der  


Landwirtschaftskammer Österreich    Landwirtschaftskammer Österreich 


Präsidentenkonferenz der 


Landwirtschaftskammern Österreichs 


 


Schauflergasse 6 


1014 Wien 
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DI Alexander Bachler 
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a.bachler@lk-oe.at  
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MA 64 – 1385/2012 


Gaswirtschaftsgesetz; 


Entwurf einer Verordnung des Vorstands  


der E�Control über Qualitätsstandards 


für die Netzdienstleistung für an das Netz  


angeschlossene Endverbraucher  


(Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung) 


Stellungnahme 


 


Wien, am 19.04.2012 


 


Termin: 20.4.2012 
 
Vorher zur Einsicht: 
Herrn amtsführenden 
Stadtrat für Wohnen, 
Wohnbau und Stadt� 
erneuerung: 


 


 


Verbindungsstelle der Bundesländer 


beim Amt der NÖ Landesregierung 


zur Zahl VSt�345/49 


 


Sehr geehrte Damen und Herren! 


 


Zu dem mit Schreiben vom 27.3.2012 übermittelten Entwurf einer Verordnung des 


Vorstands der E�Control über Qualitätsstandards für die Netzdienstleistung für an 


das Netz angeschlossene Endverbraucher (Gasnetzdienstleistungsqualitäts� 


verordnung) wird vom Land Wien wie folgt Stellung genommen: 


 


Generell wird angemerkt, dass die Erlassung der Wechselverordnung Strom 2012 


wie auch die Erlassung der Wechselverordnung Gas 2012 durch den Vorstand der 


E�Control im Hinblick auf die höchstgerichtliche Judikatur im Zusammenhang mit der 


Erlassung von generellen Normen durch weisungsfrei gestellte ausgegliederte 


Rechtsträger verfassungsrechtlich bedenklich erscheint.  
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Der Verfassungsgerichtshof äußert in seiner Entscheidung vom 6.10.2006 (VfSlg 


17961) zu weisungsfreien Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag Bedenken 


zu einer Verordnungsermächtigung für diese Behörden durch den einfachen Gesetz�


geber. Der Gerichtshof führt in diesem Zusammenhang auch ganz allgemein aus, 


dass es im Sinne des die Rechtsordnung beherrschenden demokratischen Gedan�


kens bedenklich ist, die Schaffung genereller Normen, also von Akten der materiellen 


Gesetzgebung, unabhängigen Organen zu übertragen, die – anders als bei der Ver�


ordnungserlassung durch oberste Organe und deren weisungsgebundenen nachge�


ordneten Organen – weder der unmittelbaren noch der mittelbaren parlamentari�


schen Kontrolle unterliegen. Dieser Gedanke ist laut Rechtsgutachten des Univ. Prof. 


Dr. Andreas Hauer zur künftigen Organisation der Energie�Regulierungsbehörde (er�


stellt im Auftrag des BMWFJ im August 2009) verallgemeinerungsfähig.  


 


Während die Verordnungsermächtigung der Regulierungskommission (Art. 12 Abs. 2 


E�ControlG) durch eine Verfassungsbestimmung geregelt ist, handelt es sich bei der 


Bestimmung des § 7 E�ControlG, die die Aufgaben des Vorstandes näher regelt und 


aus der sich in weiterer Folge die Zuständigkeit des Vorstandes zur Erlassung von 


Verordnungen im gegenständlichen Fall ergibt, um eine einfachgesetzliche Rege�


lung. Es ist somit zu überlegen, ob nicht die Einräumung von Verordnungsgewalt an 


den Vorstand der Regulierungsbehörde durch eine Verfassungsbestimmung abgesi�


chert werden sollte. 


 


Zu den Entwurfsregelungen wird im Detail Folgendes ausgeführt: 


ad § 3:  


Abs. 1 dieser Bestimmung sieht vor, dass der Netzbetreiber „für den definierten Leis



tungsumfang“ dem Netzbenutzer "einen verbindlichen Kostenvorschlag“ zu übermit�


teln, somit das im Kostenvoranschlag genannte Netzzutrittsentgelt (der Höhe nach) 


für den definierten Leistungsumfang jedenfalls zu garantieren hat und unverbindliche 


Kostenabschätzungen verboten sind. Diese Regelung erscheint im Hinblick auf die 


Bestimmungen des § 1170a ABGB bzw. § 5 KSchG problematisch. 


Da der erstmalige Netzzutritt oftmals mit Aufgrabungsarbeiten, damit verbundenen 


Projektierungen und eventuellen Einreichungen verbunden ist, sollte bei den in § 3 


Abs. 1 und 2 des Entwurfs normierten Fristen jedenfalls auf Arbeitstage abgestellt 
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werden. Da in dieser Bestimmung eine verbindliche Obergrenze gesetzt wird, er�


scheinen für die Bearbeitung nach § 3 Abs. 1 fünfzehn Arbeitstage und für § 3 Abs. 2 


zehn Arbeitstage angemessen. 


Da in der realen Umsetzung zuerst die Vorgangsweise abgeklärt wird und erst nach 


abgeklärter technischer Ausführung ein Kostenvoranschlag erstellt wird, wäre es 


sinnvoll, in § 3 die Absätze 1 und 2 auszutauschen. 


ad § 4:  


Auch hier sollte im Hinblick auf mögliche Feiertagskonstellationen bei der Fristbe�


rechnung auf Arbeitstage abgestellt werden. Eine verbindliche Obergrenze von zehn 


Arbeitstagen erscheint angemessen. 


ad § 5:  


Die Netzrechnungslegung stellt ebenso wie die in § 8 geregelte Ermittlung des Zäh�


lerstandes keine „Netzdienstleistung“ im Sinne einer vertraglichen Verbindlichkeit des 


Verteilernetzbetreibers dar. Es besteht daher kein sachlicher Grund, dafür Mindest�


standards mit Verordnung festzulegen. 


ad §§ 4 Abs. 2 und 3 sowie 5 Abs. 1,2,3 und 4:  


Der mehrfach verwendete Begriff „umgehend“ ist für eine effiziente Vollziehung bzw. 


Kontrolle zu unpräzise. An seine Stelle sollte bei Bedarf eine in Tagen bezeichnete 


Frist treten, ansonsten sollte er entfallen. 


ad § 6:  


Da die Bestimmungen des Marktmodells und die damit verbundenen Prozesse und 


Datenübermittlungen noch nicht vorliegen, ist es derzeit noch nicht möglich, zu beur�


teilen, ob die in Abs. 1 genannte „Voraussetzung eines aufrechten Erdgaslieferver�


trags“ seitens des Verteilernetzbetreibers innerhalb eines Arbeitstages geprüft wer�


den kann. Die Bestimmung ist aus heutiger Sicht daher abzulehnen. 


ad § 8:  


Um der derzeit gehandhabten und bewährten Praxis Rechnung zu tragen, sollte § 8 


Abs. 1 lauten: 
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„Die Ablesung der Messeinrichtungen ist vom Verteilernetzbetreiber rechtzeitig, min�


destens jedoch vierzehn Tage im Voraus, schriftlich bzw. über Hausanschlag anzu�


kündigen, wenn die Anwesenheit des Netzbenutzers an Ort und Stelle erforderlich 


ist. Ist die Ablesung aufgrund mangelnden Zutritts zu den Messeinrichtungen nicht 


möglich, ist ein weiterer Ablesetermin jedenfalls schriftlich anzukündigen.“ 


ad § 9:  


Die generelle Verordnung eines Zeitfensters von zwei Stunden für die Vereinbarung 


von Terminen für jegliche Art von Reparaturen, Wartung und Ablesungen wäre mit 


teilweise beträchtlichen Mehrkosten für Reservezeiten und/oder Standzeiten verbun�


den und widerspricht damit der Vorgabe eines wirtschaftlichen Verteilernetzbetrie�


bes. Diese Bestimmung sollte daher entfallen. 


ad § 10:  


Eine „Verrechtlichung“ der Information, wie sich die Bevölkerung im Falle eines Gas�


gebrechens zu verhalten hat und wie die Gasnotrufnummer lautet, sind in der ge�


wählten Textierung verfehlt. Eine Verordnung gemäß § 30 GWG 2011 kann jeden�


falls nicht dafür verwendet werden. Die konkreten inhaltlichen Regelungen sind 


überdies so allgemein gehalten, so dass sie nicht zu einer Verbesserung des Infor�


mationsstandes der Bevölkerung beitragen werden. Nach dem Wortlaut besteht die 


Informationspflicht gegenüber den Netzbenutzern (Vertragspartnern des Verteiler�


netzbetreibers) und nicht der gesamten Bevölkerung. Die Einbeziehung der Gesamt�


bevölkerung erscheint aber wichtig, weil auch Personen, die im Normalfall keinen 


Bezug zu Erdgas bzw. den Gefahren des Erdgases haben (z.B. Fernwärmekunden), 


zufällig (Besuch bei Bekannten udgl.) den Gefahren des Erdgases ausgesetzt sein 


könnten.     


Für den Fall, dass hierfür ein Bedarf zur Aufklärung bestehen sollte, wäre es sinnvoll 


und zweckmäßig, dass eine derartige Informationsbroschüre seitens der Energie� 


Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts� und Erdgaswirtschaft erstellt und 


in mehreren Sprachen herausgegeben wird. Die Verteilung könnte über das Internet 


(Download), Schulen, durch Auflegen der Broschüre in Behörden und Ämtern udgl., 


aber auch über die Erdgasverteilernetzbetreiber erfolgen. Die in § 10 Abs. 1 normier�
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te Angabe der Gasnotrufnummer auf allen an den Netzbenutzer gerichteten Schrift�


stücken erscheint überschießend.  


ad § 10 Abs. 4:  


Die vorgeschriebene Beantwortung von Anfragen und Beschwerden innerhalb von 


fünf Arbeitstagen lässt eine sinnvolle Bearbeitung inklusive der Einholung der erfor�


derlichen Hintergrundinformationen nicht zu. Eine Frist von fünfzehn Arbeitstagen ab 


Eingang erscheint angemessen, um dem Verteilernetzbetreiber die Möglichkeit zu 


geben, sich konstruktiv mit den Wünschen und Beschwerden der Kunden auseinan�


derzusetzen und ein erhöhtes Beschwerdeaufkommen bei der Schlichtungsstelle der 


E�Control zu vermeiden. Sollte eine fristgerechte Beantwortung nicht möglich sein, 


wäre der Netzbenutzer innerhalb dieser Frist von fünfzehn Tagen über die weitere 


Vorgangsweise, die voraussichtliche Bearbeitungsdauer und die Kontaktdaten der 


Ansprechperson zu informieren. 


In § 30 Gaswirtschaftsgesetz 2011 sind mit dem Schlagwort „Beschwerdemanage�


ment“ Standards hierfür festgelegt worden. 


ad § 10 Abs. 6: 


 Als Voraussetzung für die normierte Bekanntgabe von Daten wäre zu regeln, wie 


sich der Netzbenutzer online, schriftlich oder fernmündlich zu identifizieren hat, um 


missbräuchliche Anfragen zu vermeiden. 


ad § 10 Abs. 6 Z 11: 


Diese Bestimmung ist ersatzlos zu streichen, da vom Verteilernetzbetreiber auf 


Grund der Verpflichtung zur Gleichbehandlung grundsätzlich keine Endverbraucher�


gruppen unterschieden werden und die erforderlichen Daten nur mit erheblichem 


Mehraufwand zu generieren wären. 


ad § 10 Abs. 9: 


Die Vorgabe in dieser Bestimmung verursacht unnötige Kosten. Der Mehrwert für 


den Kunden ist nicht ersichtlich. 
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ad § 11:  


Eine Verpflichtung des Verteilernetzbetreibers zur Befragung von Kunden kann aus 


dem Gaswirtschaftsgesetz nicht herausgelesen werden. Kundenbefragungen erfol�


gen allenfalls freiwillig zur besseren Anpassung der Dienstleistungen an die Kunden�


bedürfnisse. Vorgeschlagen wird folgende Formulierung: 


„Werden vom Verteilernetzbetreiber Befragungen zur Kundenzufriedenheit durchge�


führt, können die Ergebnisse an E�Control übermittelt werden, sofern sie anonymi�


siert sind und keine persönlichen Kundendaten enthalten.“ 


ad § 13: 


Diese Bestimmung ist inhaltlich ident mit § 14 Abs. 2 1. Satz und kann daher entfal�


len. 


ad § 14: 


Die laut dieser Bestimmung zu erhebenden Kennzahlen stehen nicht im Einklang mit 


der bisherigen Vorgangsweise zur Sicherung der Qualitätsstandards laut einschlägi�


gen ISO�Zertifizierungen sowie der PV200�Zertifizierung. Es wären dafür system�


technische Umstellungen beim Verteilernetzbetreiber erforderlich, die erhebliche 


Mehrkosten verursachen würden.  


ad § 14 Abs. 1: 


Die Vorgaben, zu welchem Prozentsatz die Standards einzuhalten sind, fehlen. Da 


es sich bei den in § 14 genannten Kennzahlen überwiegend um Vorgaben bezüglich 


Kundenservice und �information handelt, diese jedoch nicht sicherheitsrelevant sind 


und eine 100%�ige Fehlervermeidung betriebswirtschaftlich nicht rechtfertigbar ist, 


wird vorgeschlagen, dass die Standards des 2. Abschnitts bezüglich Zuverlässigkeit 


und Qualität jedenfalls als erfüllt zu gelten haben, wenn sie bei mindestens 98% der 


bearbeiteten Geschäftsfälle eingehalten werden. 


ad § 14 Abs. 2 Z 2, 4, 6 und 7:  


Jegliche Unterscheidung nach Art des Endverbrauchers widerspricht dem Gebot der 


Gleichbehandlung der VerbraucherInnen und ist dem Verteilernetzbetreiber auf 


Grund der vorliegenden Anlageninformationen auch nicht möglich.  
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ad § 14 Abs. 2 Z 10: 


Die genannten Kategorien a), b) und e) sind eng verzahnt und nicht unabhängig 


voneinander zuordenbar. Die vorliegende Aufzählung bedingt daher eine willkürliche 


Zuordnung innerhalb dieser Punkte, wodurch eine Vergleichbarkeit zwischen einzel�


nen Verteilernetzbetreibern nicht erzielt werden kann. 


ad § 14 Abs. 2 Z 11: 


Da der Verteilernetzbetreiber für verbindliche Kundenbefragungen nicht zuständig ist, 


können die geforderten Angaben nicht erfolgen. 


ad § 14 Abs. 2 Z 14: 


Die statistisch auswertbare Erfassung jeder einzelnen Versorgungsunterbrechung 


bedeutet einen unverhältnismäßigen Mehraufwand für den Verteilernetzbetreiber, 


soweit die Unterbrechung im Wirkungsbereich des Verteilernetzbetreibers erfolgt, 


und entzieht sich der Erfassbarkeit, soweit sie außerhalb des Wirkungsbereichs des 


Verteilernetzbetreibers erfolgt. 


ad §§ 15 und 16: 


Aufgrund der Regelungen der gegenständlichen Verordnung werden erhebliche in�


nerbetriebliche Anpassungen und Anpassungen der IT�Systeme bei den Netzbetrei�


bern und Verteilernetzbetreibern erforderlich werden. Es sollte daher überdacht wer�


den, ob die Umsetzungsfristen angemessen sind.  


Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Vorgaben zur Netzdienst�


leistungsqualität für den Gas� und Strombereich möglichst einheitlich gestaltet wer�


den sollten. 


 


 


 Die Abteilungsleiterin: 
Referentin:                                                                         i.V. Dr. Kirchmayer 
Dr.in Lettner                                                                            


 4000�89944 
 


Nachrichtlich an: 


MDR�VD 
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Stellungnahme zum Entwurf Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung  
vom 26. März 2012 


 


Der VKI betrachtet den Entwurf als positive Entwicklung um vermehrt Transparenz 
und Kundenfreundlichkeit für die Versorger-Kundenbeziehung zu generieren. 
Die Vorschläge zur standardisierten Regelung des Beschwerdemanagements sowie 
zur regelmäßigen Evaluierung der Netzbenutzerzufriedenheit sind dafür wesentliche 
Elemente. 
Die Ergebnisse und damit gewonnen Erkenntnisse werden sich positiv auf die bis 
dato fast nicht vorhandene Kommunikation zwischen Endverbraucher und 
Netzbetreiber auswirken. 


Zur besseren Verständlichkeit der Netzrechnung sollten die darin verwendeten 
Begriffe leicht verständlich sein und die Begriffserläuterungen integraler Bestandteil 
der Rechnung sein. (§ 10 Abs. 7) 
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Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf „Gasnetzdienstleis-
tungsqualitätsverordnung“ (Stand 26.3.2012) 


Einleitung 


Energie-Netze sind für den Transport und die Verteilung verschiedener Energieformen unerlässlich. 
Es wäre daher naheliegend zu behaupten, dass die Netze eine Monopolstellung darstellen und da-
her auf eine effiziente und kundenfreundliche Dienstleistung von externer Stelle besonders zu achten 
ist. Gerne wird dabei aber übersehen, dass die Energieträger sehr unterschiedliche Rahmenbedin-
gungen haben. Abgesehen von den technisch physikalischen Rahmenbedingungen gibt es auch aus 
marktwirtschaftlicher Sicht erhebliche Unterschiede. So steht der Energieträger Gas in Konkurrenz 
zu anderen Energien wie z.B. Fernwärme, Biomasse oder Öl.  


Die Definition der Qualität der Netzdienstleistung sollte daher für den Endkunden von Nutzen sein, 
aber keine unverhältnismäßigen Kosten verursachen. Beim vorliegenden Entwurf werden, vor allem 
was die Erstellung der Kennzahlen betrifft, diese Aspekte nicht gebührend beachtet. Der Entwurf 
vermittelt vielmehr den Eindruck, dass die E-Control eine Vorratsdatensammlung betreibt. 


Die in dieser Verordnung beschriebene Vorratsdatensammlung würde nach ersten groben Schät-
zungen jährliche Zusatzkosten von € 7.000.000,-- bis € 9.000.000,--  verursachen. Umgelegt auf den 
durchschnittlichen Haushaltskunden bedeutet dies eine Mehrbelastung in Höhe von € 4,-- bis € 8,-- 
Jahr für Jahr.  


Es sollte hinterfragt werden, ob der Endkunde diesen Preis bezahlen will. Eine adäquate Verbesse-
rung der Netzdienstleistung ist für den Endkunden aufgrund dieser Verordnung nicht erkennbar, da 
es sich hauptsächlich um Aufwendungen für Datensammlung und Dokumentationen handelt, die die 
Qualität an sich nicht unmittelbar verbessern. 


Die nachfolgenden Punkte unserer Stellungnahme bitten wir daher immer aus Sicht unserer End-
kunden zu betrachten und zu überlegen, ob der Kosten/Nutzen Faktor gerechtfertigt ist. 


zu den Erläuterungen 


Vorblatt / Inhalt:  
Es bestehen bereits Qualitätsstandards seit 2006. Auch aus dem zuletzt veröffentlichten Monitoring-
bericht 2009-2010 lässt sich kein Handlungsbedarf in Bezug auf verschärfte Qualitätskriterien ablei-
ten. [Zitat aus der Presseaussendung der E-Control v. 7.11.2011: „Insgesamt können wir die Leis-
tungen der Gasnetzbetreiber durchaus als zufriedenstellend bezeichnen. ….“] 
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„Gasnetzdienstleistungsqualitätsverordnung“ (Stand 26.3.2012) Seite 2 


 


Vorblatt / Alternativen:  
Beibehaltung des bestehenden  hohen Qualitätsstandards, wie er in den gültigen Marktregeln bereits 
besteht.  Diese Anforderungen (z.B. aus Kapitel XII der Muster AB-VN) könnten in eine Verordnung 
umgesetzt werden.  Verzicht auf die hochdetaillierte Datenerfassung und die damit verbundenen 
Mehrkosten. 


Vorblatt / Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, Finanzielle Auswirkungen:  
Es wird auf die o.a. Kosten verwiesen, die auch Wirtschaft und öffentliche Budgets belasten werden. 


zu den einzelnen Paragrafen 


Generell ist anzumerken, dass der Verordnungstext Fristen an unterschiedlichen Stellen in Tagen, 
Arbeitstagen oder Wochen regelt. Die Regelung sollte einheitlich sein und in bewährter Weise (wie in 
den bisherigen Sonstigen Marktregeln und den genehmigten Verteilernetzbedingungen Gas vorge-
sehen) in Arbeitstagen sein. 


§ 3 (1) 


Ein „verbindlicher“ Kostenvoranschlag ist für Standardfälle innerhalb einer vorgesehen Frist 
möglich. Für Fälle bei denen aber umfangreiche Erhebungen, (technische Machbarkeit, rechtli-
che Klärungen der Leitungslegung, Bewilligungen Dritter) erforderlich sind kann ein verbindli-
cher Kostenvorschlag erst dann abgegeben werden, wenn diese Erhebungen abgeschlossen 
sind und die benötigten Informationen vorliegen. In diesen Fällen kann nur wie in § 3 (2) betref-
fend die weitere Vorgangsweise reagiert werden. 


Textvorschlag:  


(1) Der Verteilernetzbetreiber übermittelt dem Netzbenutzer auf entsprechende Anfrage innerhalb von 
zehn Arbeitstagen ab Einlangen einen, für den definierten Leistungsumfang verbindlichen, Kostenvoran-
schlag für das vom Netzbenutzer zu entrichtende Netzzutrittsentgelt auf Basis von Preisen je Leistungs-
einheit. Der Kostenvoranschlag hat – außer im Falle einer Pauschalierung gemäß § 75 Abs. 2 GWG 2011 
– die wesentlichen Komponenten des zu entrichtenden Netzzutrittsentgeltes auszuweisen. In Fällen, bei 
denen vom Netzbetreiber umfangreiche Erhebungen (technische Machbarkeit, rechtliche Klärungen der 
Leitungslegung, Bewilligungen Dritter) durchzuführen sind ist unter Angabe einer Ansprechperson und 
der voraussichtlichen Dauer der Erhebung der erforderlichen Daten innerhalb dieser Frist zu reagieren.  


§ 3 (2) 


Textvorschlag: 


(2) Der Verteilernetzbetreiber ist verpflichtet, auf vollständige schriftliche Anträge auf Netzzutritt inner-
halb angemessener, zehn Arbeitstagen  nicht überschreitender, Frist ab Einlangen mit einem konkreten 
Vorschlag betreffend die weitere Vorgangsweise – insbesondere unter Angabe einer Ansprechperson und 
der voraussichtlichen Dauer der Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses– zu reagieren. Bei Vor-
liegen der den Mindestangaben gemäß Anlage 1 der Gas-Marktmodell-Verordnung 2012, BGBl. I Nr. 
XXX/2012 entsprechenden Informationen ist der Antrag als vollständig zu betrachten. 
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§ 3 (4) 


Diese Frist ist in vielen Fällen abhängig von einer Vorleistung des Netzbenutzers oder eines 
Dritten (z.B. Straßenerhalter), die Verbindlichkeit der Frist kann daher nur für in der Sphäre des 
Netzbetreibers gelegene Umstände zugesagt werden. Grundsätzlich liegt es im Interesse des 
Verteilnetzbetreibers einen Kunden so rasch wie möglich an das Gasnetz anzuschließen. 


Textvorschlag: 


(4) Der Verteilernetzbetreiber hat mit dem Netzbenutzer eine angemessene und verbindliche Frist für die 
Durchführung des Netzzutritts schriftlich zu vereinbaren und, soweit dies in seinem Einflussbereich liegt, 
einzuhalten. 
 


§ 4 


Allgemein wird darauf hingewiesen, dass dieser Paragraf nicht mit den Intentionen des Begut-
achtungsentwurfes der „Wechselverordnung Gas“ im Einklang steht! 


 § 4 (1) 


Textvorschlag: 


(1) Der Verteilernetzbetreiber ist verpflichtet, auf vollständige  schriftliche Anträge auf Netzzugang in-
nerhalb angemessener, zehn Arbeitstage nicht überschreitender, Frist ab Einlangen mit einem konkreten 
Vorschlag betreffend die weitere Vorgehensweise – insbesondere unter Angabe einer Ansprechperson 
und der voraussichtlichen Dauer der Herstellung des Netzzugangs – zu antworten. Bei Vorliegen der den 
Mindestangaben gemäß Anlage 1 der Gas-Marktmodell-Verordnung 2012 entsprechenden Informationen, 
ist der Antrag als vollständig zu betrachten. 


§ 4 (4) 3. 


In der Aufzählung der Fristen für den Einbau von Gaszähler wird unter 3. vorgeschrieben, dass Last-
profilzähler und Mengenumwerter innerhalb von 20 Arbeitstagen einzubauen sind. 


Nachdem Lastprofilzähler bei größeren Gasmessmengen eingesetzt werden müssen handelt es sich 
dabei meist um Drehkolben- oder Turbinenradgaszähler. Aufgrund der Kosten dieser Messgeräte 
können nicht alle beliebigen Gerätegrößen ständig vorgehalten werden. 


Textvorschlag: 


(4) 3. zwanzig Arbeitstage für Lastprofilzähler und Mengenumwerter sofern die Messgeräte beim Netzbe-
treiber lagernd sind. Anderenfalls ist der Kunde über die voraussichtliche Lieferfrist für die Messgeräte zu 
informieren. 


§ 5 (1) 


Die Erlassung näherer Regelungen betreffend die Rechnungslegung im Wege einer Verordnung ist 
durch § 30 GWG 2011 nicht gedeckt. Es handelt sich bei diesen Regelungen um keine einheitlichen 
Standards bezüglich der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität der gegenüber den Netzbenutzern 
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und anderen Marktteilnehmern erbrachten Dienstleistungen, sodass dazu dem Vorstand der  
E- Control vom Gesetzgeber im Rahmen des GWG 2011 keinerlei Kompetenz eingeräumt wurde. 
Ein sachlicher Grund zur Erlassung derartiger Regelungen ist nicht ersichtlich. 


Für den Fall, dass den vorstehend formulierten Bedenken nicht Rechnung getragen wird, ist § 5 
Absatz (1) zumindest umzuformulieren. 


§ 5 ist vollständig zu streichen!  
Andernfalls ist zumindest wie folgt zu formulieren: 


(1) Nach erfolgter Ablesung am Ende einer Abrechnungsperiode ist vom Verteilnetzbetreiber die Rech-
nung binnen 15 Arbeitstage zu legen und dem Netzbenutzer im Falle getrennter Rechnungslegung umge-
hend zu übermitteln. 


(2) Netzrechnungen werden vom Verteilernetzbetreiber in seinem Abrechnungssystems binnen fünf Ar-
beitstagen ab Einlangen des Ansuchens um Rechnungskorrektur korrigiert und in korrigierter Form dem 
Netzbenutzer umgehend übermittelt, sofern dem Verteilernetzbetreiber alle für die Durchführung der 
Rechnungskorrektur erforderlichen Informationen vorliegen. 


§ 6 (1)  


Die Formulierung „Innerhalb eines Arbeitstages“ kann zu Unklarheiten in der Auslegung führen. 


Textvorschlag: 


(1) Der Verteilernetzbetreiber ist verpflichtet, dem Netzbenutzer die Wiederherstellung des Netzzugangs 
nach Abschaltung in Folge von Zahlungsverzug spätestens am nächsten Arbeitstag nach nachgewiesener 
Einzahlung der offenen Forderung sowie einer allfälligen Sicherheitsleistung unter Beachtung der Best-
immungen des GWG 2011 sowie unter der Voraussetzung eines aufrechten Erdgasliefervertrags anzubie-
ten und im vereinbarten Zeitfenster durchzuführen. 


§ 6 (2)  


Die vorgesehene Barzahlungsmöglichkeit „innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten“ steht im 
Widerspruch zum aktuell in Begutachtung stehenden Ministerialentwurf zum Zahlungsverzugs-
gesetz, mit dem die Zahlungsverzugs-Richtlinie 2011/7/EU umgesetzt werden soll.  


§ 9 


Bei der Terminvereinbarung berücksichtigen wir gerne die Wünsche des Kunden, es sollte je-
doch auch auf die für die Netzbetreiber geltenden Arbeitszeitbestimmungen eingegangen wer-
den. 


Textvorschlag: 


§ 9. Verteilernetzbetreiber haben mit dem Netzbenutzer für Termine, insbesondere für die Durchführung 
von Reparaturen und Wartungen sowie Ablesungen, bei denen die Anwesenheit des Netzbenutzers an Ort 
und Stelle erforderlich ist, Zeitfenster von zwei Stunden zu vereinbaren, wobei auf Terminwünsche des 
Netzbenutzers innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten einzugehen ist.  
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§ 10 (4) 


Die Beantwortung von Anfragen und Beschwerden innerhalb von fünf Arbeitstagen kann aufgrund 
der Einholung von erforderlichen Hintergrundinformationen auch länger dauern.  


Textvorschlag: 


(4) Auf Anfragen und Beschwerden von Netzbenutzern an den Verteilernetzbetreiber ist von diesem 
binnen fünf Arbeitstagen ab Eingang zu reagieren. Sollte eine Beantwortung aus nicht vom Verteilernetz-
betreiber zu verantwortenden Gründen nicht binnen fünf Arbeitstagen möglich sein, wird der Netzbenut-
zer innerhalb dieser Frist über die weitere Vorgehensweise, voraussichtliche Dauer der Bearbeitung sowie 
die Kontaktdaten einer Ansprechperson informiert. 


§ 10 Abs (6) 


Die Aufzählung bzw. die Aufbereitung von Daten über mehrere Jahre geht weit über den Umfang des 
§ 30 GWG 2011 hinaus und wird daher ausdrücklich abgelehnt. Die Punkte 8. und 9. des Abs (6) 
sollten daher auf das letzte Abrechnungsjahr begrenzt werden. 


§ 10 (8) 


Textvorschlag zur Präzisierung: 


(8) Der Netzbenutzer ist in geeigneter Weise darüber zu informieren, dass im Falle einer Selbstablesung 
der abgelesene Zählerstand zur Verbrauchsermittlung und -information zugrunde gelegt wird und damit 
eine exaktere Mengenermittlung gegenüber eines rechnerisch ermittelten Wertes erfolgt. 


§ 11 (1) 


Der Vorschlag der ÖVGW, mittels einer Netzbenutzterzufriedenheitsmessung die Qualität der Netz-
dienstleistung zu evaluieren, sollte eine umfangreiche und kostenintensive Datenerhebung ersetzen. 
Letzlich ist die Meinung der Netzbenutzer auch das Maß der Qualität im Sinne unserer Kunden. Da 
im vorliegenden Begutachtungsentwurf der § 14 dieses Erfordernis mittels Kennzahlen umsetzt, 
würde diese Netzbenutzerzufriedenheitsmessung nur zu einem zusätzlichen Aufwand führen. Eine 
Verpflichtung des Verteilernetzbetreibers zur Befragung von Kunden kann aus dem GWG keinesfalls 
herausgelesen werden beziehungsweise widerspricht diesem diametral. Der gesamte § 11 ist jeden-
falls gesetzwidrig und daher – vor allem wegen der mit den Anforderungen verbundenen Zusatzkos-
ten ohne Zusatznutzen - zu streichen. 


§ 13 


Ist inhaltlich ident mit §14 (2) erster Satz und kann daher entfallen. 
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§ 14 - Allgemein 


Die Ermittlung der in diesen Punkten verlangten Prozentsätze, durchschnittliche, minimale und ma-
ximale Bearbeitungsdauern verlangt das Erfassen von sehr vielen Arbeitsschritten des täglichen 
Arbeits- und Geschäftsablaufes durch viele Mitarbeiter unter dem Mitprotokollieren von Zeitstempel 
in Erfassungs- und Bearbeitungssystemen. Und zwar bei Arbeitsschritten deren Beginn, Ende und 
Dauer bis dato nirgendwo aufgezeichnet wird, da er für den Erfolg der Erledigung des Arbeitsschrit-
tes nicht relevant ist. Zur Erfüllung dieser Berichtspunkte sind daher viele Arbeitsprozesse neu zu 
definieren oder umzugestalten, Aufzeichnungssysteme zu schaffen oder anzupassen, und vorhan-
dene Geschäftssoftware zu erweitern oder anzupassen. Dadurch entstehen Investitions- und Be-
triebskosten, sowie laufende Kosten durch die Zeitaufwendungen der Mitarbeiter der Netzbetreiber 
aber auch der Mitarbeiter der Regulierungsbehörde, denen eine zweifelhafte Aussage über die Qua-
lität der Netzdienstleistungen gegenübersteht. 


Die Kennzahlen sind daher streng nach den Vorgaben von §30 und §131 GWG 2011 und im Maxi-
mum mit dem dort vorgesehenen Umfang zu gestalten. Eine überschießende Erweiterung und 
Selbstinterpretation durch E-Control ist abzulehnen. 


§ 14 (1) 


Hier fehlt jedenfalls die Vorgabe, zu welchem Prozentsatz die Standards einzuhalten sind. Dies 
ist von Bedeutung, da eine absolute Fehlerintoleranz (100% Einhaltung als Zielgröße), einer-
seits zu erheblichen Mehrkosten bei jeglicher Art des Kundenkontaktes führt, andererseits aber, 
ungeachtet des betriebenen Aufwands, jedenfalls das Scheitern des Verteilernetzbetreibers bei 
der Einhaltung bedeutet, da schon ein einziger, nicht vorgabegemäß erledigter Geschäftsfall zu 
einer Verletzung der Verpflichtungen aus dieser Verordnung führt. Auf Grund der betriebswirt-
schaftlichen Zusammenhänge zwischen Kostenentwicklung und Fehlertoleranz gibt es keine 
einzige Branche, die eine 100%ige Fehlervermeidung umsetzt. Da es sich im vorliegenden Fall 
überwiegend um Vorgaben bezüglich Kundeninformation und Kundenbequemlichkeit handelt, 
nicht jedoch um sicherheitsrelevante Kennzahlen, ist folgende Formulierung vorzuschlagen: 


Textvorschlag: 


(1) Die Standards des 2. Abschnitts bezüglich Zuverlässigkeit und Qualität gelten als erfüllt, wenn sie bei 
95% oder mehr der bearbeiteten Geschäftsfälle eingehalten werden. 


§ 14 (2)  


Die Umsetzung des §14 (2) dieser Verordnung bereitet einen enorm hohen und laufenden Aufwand 
bei den Verteilnetzbetreibern welcher in Bezug auf  § 30 GWG 2011 völlig unverhältnismäßig ist. 


§ 14 (2) Ziffer 1 


Sinnvoller Weise kann ein %-Satz für die Einhaltung nur für die §3 bis § 10 beschriebenen 
Standards ermittelt werden. 


Textvorschlag:  
1. Anteil (in %) der Nichteinhaltung der in § 3 bis § 10 genannten Standards sowie Angabe von Gründen 
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§ 14 (2) Ziffer 3 und 5 


Hierbei handelt es sich um statistische Kennzahlen und nicht um Qualitätsmerkmale. 


Da diese Punkte keine Aussage über die Qualität der Netzdienstleistungen (siehe dazu auch § 30, 
Absatz (2), GWG) liefern, sind sie zu streichen. Dem Anschein nach sollen diese Kennzahlen nur 
unter dem Gesichtspunkt „wäre interessant zu wissen“ eingeführt werden. 


§ 14 (2) Ziffer 6 


Hierbei handelt es sich um eine frei vereinbarte Frist zwischen Netzbenutzer und Verteilnetzbetrei-
ber, welche in vielen Fällen sowohl von Bedürfnissen des Netzbenutzers als auch Anforderungen 
von Dritten beeinflusst wird. Der Punkt ist daher zu streichen. 


§ 14 (2) Ziffer 8 


Für die in diesen Punkt vorgesehenen Zeitwerte gilt das zu § 14 – Allgemein angeführte. Zu-
sätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Mitprotokollierung von Gründen für Rechnungskorrek-
turen in keinem Abrechnungssystem vorgesehen oder enthalten ist. Hierzu wären aufwändige 
Programmanpassungen erforderlich, deren Kosten in keiner Relevanz zum erwartbaren Quali-
tätsgewinn stehen da nicht davon auszugehen ist, dass Rechnungskorrekturen ausschließlich 
aufgrund „mangelhafter“ Arbeit des Netzbetreibers verursacht werden. 


§ 14 (2) Ziffer 10 


Die Kategorien a), b) und e) sind eng verzahnt und naturgemäß nicht unabhängig voneinander 
zuordenbar. Die vorliegende Aufzählung bedingt daher eine willkürliche Zuordnung innerhalb 
dieser Punkte. Eine Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Verteilernetzbetreibern innerhalb die-
ser Kategorien ist daher nicht gegeben. 


§ 14 (2) Ziffer 11 


Ist zu streichen aufgrund unserer Stellungnahme zu § 11. 


§ 14 (2) Ziffer 12 und 13 


Die Anzahl und die Dauer der Abschaltungen kann vom Verteilnetzbetreiber nicht beeinflusst wer-
den, liefert keine Aussage zur Qualität der Netzbetreiber und sind daher zu streichen. 


§15 


Auf Grund erheblicher innerbetrieblicher Anpassungen bei den Verteilernetzbetreibern unter 
Berücksichtigung eines noch nicht vorliegenden Marktmodells, ist eine Umsetzung per 1. Jän-
ner 2013 keinesfalls machbar! 
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§16 


Nach heutigem Wissensstand kann eine Umsetzung, vor allem soweit es die statistischen Kennzah-
len betrifft, deutlich länger als zwölf Monate in Anspruch nehmen. Im Falle komplexer IT-
Anpassungen ist hier mit etwa 2 Jahren zu rechnen. Überdies kann eine Umsetzung nur nach Vor-
liegen aller relevanten Marktmodell-Verordnungen eingeleitet werden. Davon ausgehend, könnte das 
System 2013 und 2014 implementiert werden. Dies ermöglicht eine detaillierte Geschäftsfallerfas-
sung erstmals vollständig für 2015. Die darauf basierende Meldung an E-Control ist somit am 31. 
März 2016 erstmals darstellbar. 


 


 


Wien, 19. April 2012 
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